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Deutscher Bundestag 
11. Wahlperiode 

Beschlußempfehlung und Bericht 
des Rechtsausschusses (6. Ausschuß) 

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
— Drucksache 11/3253 — 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Berufsrechts der Rechtsanwälte 
und der Patentanwälte 

A. Problem 

Die grenzüberschreitende, internationale Tätigkeit deutscher und 
ausländischer Anwälte macht eine Erleichterung der Niederlas-
sung sowohl für deutsche Rechtsanwälte in anderen Staaten als 
auch für ausländische Rechtsanwälte in der Bundesrepublik 
Deutschland notwendig. 

Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu einzelnen 
Bestimmungen der Bundesrechtsanwaltsordnung und des Rechts-
beratungsgesetzes erfordert weitere Änderungen. Außerdem müs-
sen verschiedene Schwierigkeiten und Probleme, die sich bei der 
Anwendung der Bundesrechtsanwaltsordnung und der Patentan-
waltsordnung ergeben haben, behoben werden. 

B. Lösung 

Der Rechtsausschuß empfiehlt einstimmig bei Enthaltung der 
Fraktion DIE GRÜNEN die Annahme des Gesetzentwurfs mit eini-
gen Änderungen. 

Der Gesetzentwurf ermöglicht dem Rechtsanwalt die Einrichtung 
von Kanzleien in anderen Staaten. Ein Staatsangehöriger eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaften soll berechtigt 
sein, sich zur Rechtsbesorgung auf dem Gebiet ausländischen und 
internationalen Rechts in der Bundesrepublik Deutschland nieder-
zulassen, wenn er auf Antrag in die für den Ort seiner Niederlas-
sung zuständige Rechtsanwaltskammer aufgenommen ist. Das 
gleiche soll für die Angehörigen anderer Staaten unter Beschrän- 
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kung der Befugnisse zur Rechtsbesorgung auf das Recht des Her-
kunftsstaates gelten, wenn die Gegenseitigkeit mit dem Her-
kunftsstaat verbürgt ist. 

Durch die Bestimmungen zur Wirkung der Ausschließung aus der 
Anwaltschaft und zur Erlaubnis für eine geschäftsmäßige Rechts-
besorgung für Versicherungsberater wird Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts Rechnung getragen. 

Aufgrund der Erfahrungen der Praxis (vor allem der Berufskam-
mern) sind mehrere zumeist verfahrensrechtliche Vorschriften we-
gen bisheriger Schwierigkeiten bei ihrer Anwendung geändert 
worden. 

C. Alternativen 

keine 

D. Kosten 

Nennenswerte Kosten werden durch den Entwurf für Bund, Län-
der oder Gemeinden nicht verursacht. 
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Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Gesetzentwurf — Drucksache 11/3253 — in der aus der anlie-
genden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 

Bonn, den 27. September 1989 

Der Rechtsausschuß 

Helmrich 

Vorsitzender 

Eylmann 

Berichterstatter 

Dr. de With 
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Zusammenstellung 

des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Berufsrechts der Rechtsanwälte 
und der Patentanwälte 
— Drucksache 11/3253 — 
mit den Beschlüssen des Rechtsausschusses (6. Ausschuß) 

Entwurf 

Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung des Berufsrechts der Rechtsanwälte 

und der Patentanwälte 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra-
tes das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung der Bundesrechtsanwaltsordnung 

Die Bundesrechtsanwaltsordnung in der im Bun-
desgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 303-8, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geän-
dert durch Artikel 8 § 1 des Gesetzes vom 9. Dezem-
ber 1986 (BGBl. I S. 2326), wird wie folgt geändert: 

1. In § 5 wird das Wort  „Fähigkeit" durch das Wo rt 
 „Befähigung" ersetzt. 

2. Die Überschrift vor § 6 wird wie folgt gefaßt: 

„2. Erteilung, Erlöschen, Rücknahme und Wider

-

ruf der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft". 

3. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. wenn der Bewerber durch rechtskräftiges 
Urteil aus der Rechtsanwaltschaft ausge-
schlossen ist und seit Rechtskraft des Ur-
teils noch nicht acht Jahre verstrichen sind, 
Nummer 5 bleibt unberüh rt ; ". 

b) Nummer 7 wird wie folgt gefaßt: 

„7. wenn der Bewerber infolge eines körperli-
chen Gebrechens, wegen Schwäche seiner 
geistigen Kräfte oder wegen einer Sucht 
nicht nur vorübergehend unfähig ist, den 
Beruf eines Rechtsanwalts ordnungsmäßig 
auszuüben;". 

c) Die Nummern 9 und 10 werden wie folgt ge-
faßt: 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung des Berufsrechts der Rechtsanwälte 

und der Patentanwälte 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra-
tes das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung der Bundesrechtsanwaltsordnung 

Die Bundesrechtsanwaltsordnung in der im Bun-
desgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 303-8, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geän-
dert durch Artikel 8 § 1 des Gesetzes vom 9. Dezem-
ber 1986 (BGBl. I S. 2326), wird wie folgt geändert: 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) unverändert 

c) Die Nummern 9 und 10 werden durch die fol-
genden Nummern 9 bis 11 ersetzt: 
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Entwurf 

„9. wenn der Bewerber infolge gerichtlicher 
Anordnung in der Verfügung über sein 
Vermögen beschränkt ist oder wenn er sich 
im Vermögensverfall befindet; ein Vermö-
gensverfall wird vermutet, wenn der Be-
werber in das vom Konkursgericht oder 
vom Vollstreckungsgericht zu führende 
Verzeichnis (§ 107 Abs. 2 der Konkursord-
nung, § 915 der Zivilprozeßordnung) ein-
getragen ist; 

10. wenn der Bewerber Richter, Beamter, Be-
rufssoldat oder Soldat auf Zeit ist, es sei 
denn, daß er die ihm übertragenen Aufga-
ben ehrenamtlich wahrnimmt oder daß 
seine Rechte und Pflichten aufgrund der 
§§ 5, 6, 8 und 36 des Abgeordnetengeset-
zes vom 18. Februar 1977 (BGBl. I S. 297) 
oder entsprechender Rechtsvorschriften 
ruhen. " 

4. Nach § 8 wird folgender § 8 a eingefügt: 

„§ 8a 

Ärztliches Gutachten im Zulassungsverfahren 

(1) Wenn es zur Entscheidung über den Versa-
gungsgrund des § 7 Nr. 7 erforderlich ist, gibt die 
Landesjustizverwaltung dem Bewerber auf, in-
nerhalb einer von ihr zu bestimmenden angemes-
senen Frist das Gutachten eines von ihr bestimm-
ten Arztes über seinen Gesundheitszustand vor-
zulegen. Das Gutachten muß auf einer Untersu-
chung und, wenn dies ein Amtsarzt für notwendig 
hält, auch auf einer klinischen Beobachtung des 
Bewerbers beruhen. Die Kosten des Gutachtens 
hat der Bewerber zu tragen. 

(2) Verfügungen nach Absatz 1 sind mit Grün-
den zu versehen und dem Bewerber zuzustellen. 
Gegen sie kann der Bewerber innerhalb eines 
Monats nach der Zustellung bei dem Ehrenge-
richtshof Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
stellen. Zuständig ist der Ehrengerichtshof bei 
dem Oberlandesgericht, in dessen Bezirk der Be-
werber zugelassen werden wi ll . 

(3) Kommt der Bewerber ohne zureichenden 
Grund der Anordnung der Landesjustizverwal-
tung nicht nach, gilt der Antrag auf Zulassung zur 
Rechtsanwaltschaft als zurückgenommen." 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

„9. wenn der Bewerber sich im Vermögens-
verfall befindet; ein Vermögensverfall 
wird vermutet, wenn der Bewerber in das 
vom Konkursgericht oder vom Vollstrek-
kungsgericht zu führende Verzeichnis 
(§ 107 Abs. 2 der Konkursordnung, § 915 
der Zivilprozeßordnung) eingetragen ist; 

10. wenn der Bewerber infolge gerichtlicher 
Anordnung in der Verfügung über sein 
Vermögen beschränkt ist; 

11. wenn der Bewerber Richter, Beamter, Be-
rufssoldat oder Soldat auf Zeit ist, es sei 
denn, daß er die ihm übertragenen Aufga-
ben ehrenamtlich wahrnimmt oder daß 
seine Rechte und Pflichten aufgrund der 
§§ 5, 6, 8 und 36 des Abgeordnetengeset-
zes vom 18. Februar 1977 (BGBl. I S. 297) 
oder entsprechender Rechtsvorschriften 
ruhen. " 

4. unverändert 

4a. In § 9 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „Nummern 
5 bis 8" durch die Worte „Nummern 5 bis 9" 
ersetzt. 
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Beschlüsse des 6. Ausschusses 

5. unverändert 

Entwurf 

5. § 14 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 14 

Rücknahme und Widerruf der Zulassung 

(1)Die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft ist mit 
Wirkung für die Zukunft zurückzunehmen, wenn 
Tatsachen nachträglich bekannt werden, bei de-
ren Kenntnis die Zulassung hätte versagt werden 
müssen. 

(2) Die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft ist zu 
widerrufen, 

1. wenn der Rechtsanwalt nach der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts ein Grund-
recht verwirkt hat; 

2. wenn der Rechtsanwalt infolge strafgerichtli-
cher Verurteilung die Fähigkeit zur Beklei-
dung öffentlicher Ämter verloren hat; 

3. wenn der Rechtsanwalt infolge eines körperli-
chen Gebrechens, wegen Schwäche seiner 
geistigen Kräfte oder wegen einer Sucht nicht 
nur vorübergehend unfähig ist, den Beruf eines 
Rechtsanwalts ordnungsmäßig auszuüben, es 
sei denn, daß sein Verbleiben in der Rechtsan-
waltschaft die Rechtspflege nicht gefährdet; 

4. wenn der Rechtsanwalt auf die Rechte aus der 
Zulassung zur Rechtsanwaltschaft der Landes-
justizverwaltung gegenüber schriftlich ver-
zichtet hat; 

5. wenn der Rechtsanwalt zum Richter oder Be-
amten auf Lebenszeit ernannt, in das Dienst-
verhältnis eines Berufssoldaten berufen oder 
nach § 6 des Abgeordnetengesetzes oder ent-
sprechenden Rechtsvorschriften wieder in das 
frühere Dienstverhältnis als Richter oder Be-
amter auf Lebenszeit oder als Berufssoldat zu-
rückgeführt wird und nicht auf die Rechte aus 
der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft verzich-
tet; 

6. wenn die Zulassung des Rechtsanwalts bei ei-
nem Gericht aufgrund des § 35 Abs. 1 widerru-
fen wird; 

7. wenn der Rechtsanwalt infolge gerichtlicher 
Anordnung in der Verfügung über sein Vermö-
gen beschränkt ist; 

8. wenn der Rechtsanwalt in Vermögensverfall 
geraten ist, es sei denn, daß dadurch die Inter-
essen der Rechtsuchenden nicht gefährdet 
sind; ein Vermögensverfall wird vermutet, 
wenn der Rechtsanwalt in das vom Konkursge-
richt oder vom Vollstreckungsgericht zu füh-
rende Verzeichnis (§ 107 Abs. 2 der Konkurs-
ordnung, § 915 der Zivilprozeßordnung) einge-
tragen ist; 
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Beschlüsse des 6. Ausschusses 

6. unverändert 

7. unverändert 

Entwurf 

9. wenn der Rechtsanwalt eine Tätigkeit ausübt, 
die mit dem Beruf eines Rechtsanwalts oder mit 
dem Ansehen der Rechtsanwaltschaft nicht zu 
vereinbaren ist, es sei denn, daß der Widerruf 
für ihn eine unzumutbare Härte bedeuten 
würde. 

(3) Von der Rücknahme der Zulassung zur 
Rechtsanwaltschaft kann nach Anhörung des 
Vorstandes der Rechtsanwaltskammer abgese-
hen werden, wenn die Gründe, aus denen die 
Zulassung hätte versagt werden müssen, nicht 
mehr bestehen." 

6. § 15 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 15 

Ärztliches Gutachten im Widerrufsverfahren 

In Verfahren wegen des Widerrufs der Zulas-
sung zur Rechtsanwaltschaft nach § 14 Abs. 2 
Nr. 3 sind § 8 a Abs. 1 und 2 sowie § 16 Abs. 6 ent-
sprechend anzuwenden. Wird das Gutachten 
ohne zureichenden Grund nicht innerhalb der von 
der Landesjustizverwaltung gesetzten Frist vor-
gelegt, so wird vermutet, daß der Rechtsanwalt 
aus einem Grund des § 14 Abs. 2 Nr. 3, der durch 
das Gutachten geklärt werden soll, nicht nur vor-
übergehend unfähig  ist, seinen Beruf ordnungs-
mäßig auszuüben." 

7. § 16 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 16 

Verfahren bei Rücknahme oder Widerruf 

(1) Die Rücknahme oder der Widerruf der Zu-
lassung zur Rechtsanwaltschaft wird von der Ju-
stizverwaltung des Landes verfügt, in dem der 
Rechtsanwalt zugelassen ist. 

(2) Vor der Rücknahme oder dem Widerruf sind 
der Rechtsanwalt und der Vorstand der Rechtsan-
waltskammer zu hören. 

(3) Ist der Rechtsanwalt wegen körperlicher 
oder geistiger Gebrechen zur Wahrnehmung sei-
ner Rechte in dem Verfahren nicht in der Lage, 
bestellt das Amtsgericht auf Antrag der Landesju-
stizverwaltung einen Pfleger als gesetzlichen Ver-
treter in dem Verfahren; die Vorschriften des Ge-
setzes über die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit für das Verfahren bei Anordnung 
einer Pflegschaft nach § 1910 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs sind entsprechend anzuwenden. 
Zum Pfleger soll ein Rechtsanwalt bestellt werden. 

(4) Die Rücknahme- oder Widerrufsverfügung 
ist mit Gründen zu versehen. Sie ist dem Rechts-
anwalt zuzustellen und dem Vorstand der Rechts-
anwaltskammer mitzuteilen. 
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Entwurf 

(5) Gegen die Rücknahme oder den Widerruf 
der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft kann der 
Rechtsanwalt innerhalb eines Monats nach der 
Zustellung der Verfügung bei dem Ehrengerichts-
hof für Rechtsanwälte den Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung stellen. Zuständig ist der Ehrenge-
richtshof bei dem Oberlandesgericht, in dessen 
Bezirk der Rechtsanwalt zugelassen ist. 

(6) Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
hat aufschiebende Wirkung. Sie entfällt, wenn die 
Landesjustizverwaltung im überwiegenden öf-
fentlichen Interesse die sofortige Vollziehung ih-
rer Verfügung besonders anordnet. Das beson-
dere Interesse an der sofortigen Vollziehung der 
Verfügung ist schriftlich zu begründen. Auf An-
trag des Rechtsanwalts kann der Ehrengerichts-
hof, in dringenden Fällen ohne mündliche Ver-
handlung, die aufschiebende Wirkung wieder-
herstellen. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar; 
sie kann vom Ehrengerichtshof jederzeit aufgeho-
ben werden. 

(7) Ist die sofortige Vollziehung angeordnet, 
sind § 155 Abs. 2, 4 und 5, § 156 Abs. 2, § 160 
Abs. 2 und § 161 entsprechend anzuwenden." 

8. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „dem Er-
löschen oder der Zurücknahme" ersetzt durch 
die Worte „dem Erlöschen, der Rücknahme 
oder dem Widerruf". 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Die Landesjustizverwaltung kann eine 
Erlaubnis, die sie nach Absatz 2 erteilt hat, wi-
derrufen, wenn nachträglich Umstände eintre-
ten, die bei einem Rechtsanwalt das Erlöschen, 
die Rücknahme oder den Widerruf der Zulas-
sung zur Rechtsanwaltschaft nach sich ziehen 
würden. Vor dem Widerruf der Erlaubnis hat 
sie den früheren Rechtsanwalt und den Vor-
stand der Rechtsanwaltskammer zu hören." 

9. In § 20 werden in Absatz 1 die Worte „kann ver-
sagt werden" durch die Worte „soll in der Regel 
versagt werden" ersetzt. 

10. In § 24 Abs. 2 wird das Wort  „zurückgenommen" 
durch das Wort  „widerrufen" ersetzt. 

11. Nach § 29 wird folgender § 29a eingefügt: 

„§ 29a 

Kanzlei in einem anderen Staat 

(1) Den Vorschriften dieses Abschnitts steht 
nicht entgegen, daß der Rechtsanwalt in einem 
anderen Staat eine Kanzlei einrichtet oder unter-
hält. Die Landesjustizverwaltung befreit einen 
solchen Rechtsanwalt von der Pflicht des § 27 
Abs. 1, wenn er für Gerichte und Parteien ohne 
Behinderungen erreichbar ist. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

8. unverändert 

9. unverändert 

10. unverändert 

11. Nach § 29 wird folgender § 29a eingefügt: 

„§ 29a 

Kanzleien in anderen Staaten 

(1) Den Vorschriften dieses Abschnitts steht 
nicht entgegen, daß der Rechtsanwalt auch in an-
deren Staaten Kanzleien einrichtet oder unterhält. 
Die Landesjustizverwaltung befreit einen solchen 
Rechtsanwalt von der Pflicht des § 27 Abs. 1, 
wenn er für Gerichte und Parteien ohne Behinde-
rungen erreichbar ist. 
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Entwurf 

(2) Die Landesjustizverwaltung befreit einen 
Rechtsanwalt, der seine Kanzlei ausschließlich in 
einem anderen Staat einrichten möchte, von den 
Pflichten des § 27, sofern nicht überwiegende In-
teressen der Rechtspflege entgegenstehen. 

(3) Der Rechtsanwalt hat die Anschrift seiner 
Kanzlei und seines Wohnsitzes in einem anderen 
Staat sowie deren Änderung der Landesjustizver-
waltung und der Rechtsanwaltskammer mitzutei-
len. § 29 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und 3 sowie § 11 
Abs. 3 sind entsprechend anzuwenden." 

12. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „(§ 29 
Abs. 1)" gestrichen. 

b) In Absatz 3 Satz 2 werden nach den Worten 
„§ 29 Abs. 1" ein Beistrich und die Worte „des 
§ 29a Abs. 1 Satz 2 oder des § 29a Abs. 2" ein- 
gefügt. 

13. In § 33 Abs. 4 wird das Wo rt  „zurückgenommen" 
durch das Wort  „widerrufen" ersetzt. 

14. In § 34 Nr. 2 werden nach dem Wo rt  „zurückge-
nommen" die Worte „oder widerrufen" einge-
fügt. 

15. § 35 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Widerruf der Zulassung bei einem Gericht". 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Das Wort  „zurückgenommen" wird durch 
das Wort  „widerrufen" ersetzt. 

bb) In Nummer 3 werden nach den Worten 
„§ 29 Abs. 1" ein Beistrich und die Worte 
„§ 29a Abs. 1 Satz 2 oder § 29a Abs. 2" 
eingefügt. 

cc) In Nummer 6 wird das Wort  „kann" durch 
das Wort  „soll " ersetzt. 

c) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Die Zulassung wird von der Landesju-
stizverwaltung widerrufen. Vor dem Widerruf 
sind der Rechtsanwalt und der Vorstand der 
Rechtsanwaltskammer zu hören. Die Wider-
rufsverfügung ist mit Gründen zu versehen. 
Sie ist dem Rechtsanwalt zuzustellen und dem 
Vorstand der Rechtsanwaltskammer mitzutei-
len. Gegen den Widerruf der Zulassung kann 
der Rechtsanwalt innerhalb eines Monats nach 
der Zustellung der Verfügung bei dem Ehren-
gerichtshof den Antrag auf gerichtliche Ent-
scheidung stellen. Zuständig ist der Ehrenge-
richtshof bei dem Oberlandesgericht, in des-
sen Bezirk er als Rechtsanwalt zugelassen ist. 
§ 16 Abs. 6 ist entsprechend anzuwenden." 

16. In § 36 Abs. 1 Nr. 2 wird das Wort  „zurückgenom-
men" durch das Wort  „widerrufen" ersetzt. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

(2) Die Landesjustizverwaltung befreit einen 
Rechtsanwalt, der seine Kanzleien ausschließlich 
in anderen Staaten einrichtet, von den Pflichten 
des § 27, sofern nicht überwiegende Interessen 
der Rechtspflege entgegenstehen. 

(3) unverändert 

12. unverändert 

13. unverändert 

14. unverändert 

15. unverändert 

16. unverändert 
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Entwurf 

17. Der Dritte Abschnitt des Zweiten Teils wird wie 
folgt gefaßt: 

„Dritter Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 
für das Verwaltungsverfahren 

§ 36 a 

Untersuchungsgrundsatz, Mitwirkungspflicht 

(1) Die Landesjustizverwaltung ermittelt den 
Sachverhalt von Amts wegen. Sie bedient sich der 
Beweismittel, die sie nach pflichtgemäßem Er-
messen für erforderlich hält. 

(2) Der am Verfahren beteiligte Bewerber oder 
Rechtsanwalt soll bei der Ermittlung des Sachver-
halts  mitwirken und, soweit es dessen bedarf, sein 
Einverständnis mit der Verwendung von Beweis-
mitteln erklären. Sein Antrag auf Gewährung von 
Rechtsvorteilen ist zurückzuweisen, wenn die 
Landesjustizverwaltung infolge seiner Verweige-
rung der Mitwirkung den Sachverhalt nicht hin-
reichend klären kann. Der Bewerber oder Rechts-
anwalt ist auf diese Rechtsfolge hinzuweisen." 

18. Der bisherige Dritte Abschnitt des Zweiten Teils 
wird der Vierte Abschnitt. 

19. § 40 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Der Ehrengerichtshof teilt den Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung dem Antragsgegner 
mit und fordert  ihn auf, sich innerhalb einer von 
dem Vorsitzenden bestimmten Frist zu äußern. 
Auch wenn die Rechtsanwaltskammer nicht An-
tragsgegner ist, wird ihr der Antrag auf gerichtli-
che Entscheidung mitgeteilt und zugleich Gele-
genheit zur Stellungnahme gegeben; der Termin 
der mündlichen Verhandlung ist ihr mitzuteilen. 
Einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung bei 
einem ablehnenden Gutachten des Vorstandes 
der Rechtsanwaltskammer teilt der Ehrenge-
richtshof auch der Landesjustizverwaltung mit." 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

17. Der Dritte Abschnitt des Zweiten Teils wird wie 
folgt gefaßt: 

„Dritter Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 
für das Verwaltungsverfahren 

§ 36 a 

Untersuchungsgrundsatz, Mitwirkungspflicht, 
Übermittlung personenbezogener Informationen 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) Gerichte und Behörden dürfen personenbe-
zogene Informationen, die für die Rücknahme 
oder für den Widerruf einer Erlaubnis, Befreiung 
oder der Zulassung eines Rechtsanwalts oder zur 
Einleitung eines Rüge- oder ehrengerichtlichen 
Verfahrens von Bedeutung sein können, der für 
die Entscheidung zuständigen Stelle übermit-
teln, soweit hierdurch schutzwürdige Belange 
des Betroffenen nicht beeinträchtigt werden oder 
das öffentliche Interesse das Geheimhaltungsin-
teresse des Betroffenen überwiegt. Die Übermitt-
lung unterbleibt, wenn besondere gesetzliche 
Verwendungsregelungen entgegenstehen." 

18. unverändert 

19. unverändert 
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Entwurf 

20. § 42 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nr. 3 wird das Wo rt  „Zurück-
nahme" durch die Worte „Rücknahme oder 
des Widerrufs" ersetzt. 

b) In Absatz 1 Nr. 5 werden die Worte „der Zu-
rücknahme" durch die Worte „des Widerrufs" 
ersetzt. 

c) Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Er entscheidet auch über Anträge auf Wieder-
herstellung der aufschiebenden Wirkung (§ 16

-

Abs. 6, § 35 Abs. 2)." 

21. In § 47 Abs. 1 Satz 1 werden nach den Worten „er-
nannt zu sein, " die Worte „die in das Dienstver-
hältnis eines Soldaten auf Zeit berufen werden" 
eingefügt. 

22. § 53 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 Satz 2 wird das Wort „Fähigkeit" 
durch das Wort  „Befähigung" ersetzt. 

b) In Absatz 5 werden folgende Sätze angefügt: 

„Der Rechtsanwalt, der von Amts wegen als 
Vertreter beste llt wird, kann die Vertretung 
nur aus einem wichtigen Grund ablehnen. 
Über die Zulässigkeit der Ablehnung entschei-
det die Landesjustizverwaltung nach Anhö-
rung des Vorstandes der Rechtsanwaltskam-
mer. " 

c) Folgende Absätze 9 und 10 werden ange-
fügt: 

„(9) Der Vertreter wird in eigener Verant-
wortung, jedoch im Interesse, für Rechnung 
und auf Kosten des Vertretenen tätig. Die 
§§ 666, 667 und 670 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs gelten entsprechend. 

(10) Der von Amts wegen bestellte Vertreter 
ist berechtigt, die zur Kanzlei gehörenden Ge-
genstände einschließlich des der anwaltlichen 
Verwahrung unterliegenden Treugutes her-
auszuverlangen, in Besitz zu nehmen und hier-
über zu verfügen. An Weisungen des Vertrete-
nen ist er nicht gebunden. Der Vertretene darf 
die Tätigkeit des Vertreters nicht beeinträchti-
gen. Er hat dem von Amts wegen bestellten 
Vertreter eine angemessene Vergütung zu 
zahlen. Kommt eine Vereinbarung über deren 
Höhe nicht zustande, setzt der Vorstand der 
Rechtsanwaltskammer auf Antrag des Vertre-
tenen oder des Vertreters die Vergütung fest. 
Der Vertreter ist befugt, Vorschüsse auf die 
vereinbarte oder festgesetzte Vergütung zu 
entnehmen. Für die festgesetzte Vergütung 
haftet die Rechtsanwaltskammer wie ein 
Bürge." 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

20. unverändert 

21. unverändert 

22. § 53 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) unverändert 

c) Folgende Absätze 9 und 10 werden ange-
fügt: 

„(9) unverändert 

(10) Der von Amts wegen bestellte Vertreter 
ist berechtigt, die Kanzleiräume zu betreten 
und die zur Kanzlei gehörenden Gegenstände 
einschließlich des der anwaltlichen Verwah-
rung unterliegenden Treugutes in Besitz zu 
nehmen, herauszuverlangen und hierüber zu 
verfügen. An Weisungen des Vertretenen ist er 
nicht gebunden. Der Vertretene darf die Tätig-
keit des Vertreters nicht beeinträchtigen. Er 
hat dem von Amts wegen bestellten Vertreter 
eine angemessene Vergütung zu zahlen, für 
die Sicherheit zu leisten ist, wenn die Um-
stände es erfordern. Können sich die Beteilig-
ten über die Höhe der Vergütung oder über 
die Sicherheit nicht einigen oder wird die ge-
schuldete Sicherheit nicht geleistet, setzt der 
Vorstand der Rechtsanwaltskammer auf An-
trag des Vertretenen oder des Vertreters die 
Vergütung fest. Der Vertreter ist befugt, Vor-
schüsse auf die vereinbarte oder festgesetzte 
Vergütung zu entnehmen. Für die festgesetzte 
Vergütung haftet die Rechtsanwaltskammer 
wie ein Bürge." 
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Entwurf 

23. § 55 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wo rt  „Fähigkeit" durch 
das Wort  „Befähigung" ersetzt. 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

„Auf Antrag des Abwicklers ist die Bestel-
lung, höchstens jeweils um ein Jahr, zu 
verlängern, wenn er glaubhaft macht, daß 
schwebende Angelegenheiten noch nicht 
zu Ende geführt werden konnten." 

b) Die Absätze 3 bis 6 werden durch folgende 
Absätze 3 bis 5 ersetzt: 

„(3) § 53 Abs. 9 und 10 gilt entsprechend. 
Der Abwickler ist berechtigt, jedoch außer im 
Rahmen eines Kostenfestsetzungsverfahrens 
nicht verpflichtet, Kostenforderungen des ver-
storbenen Rechtsanwalts im eigenen Namen 
für Rechnung der Erben geltend zu machen. 

(4) Die Bestellung kann widerrufen wer-
den. 

(5) Ein Abwickler kann auch für die Kanzlei 
eines früheren Rechtsanwalts beste llt werden, 
dessen Zulassung zur Rechtsanwaltschaft erlo-
schen, zurückgenommen oder widerrufen 
ist. " 

24. § 56 wird wie folgt geändert: 

a) Der jetzige Inhalt des § 56 wird Absatz 1. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) Der Rechtsanwalt hat dem Vorstand der 
Rechtsanwaltskammer unverzüglich anzuzei-
gen, 

1. daß er ein Beschäftigungsverhältnis eingeht 
oder daß eine wesentliche Änderung eines 
bestehenden Beschäftigungsverhältnisses 
eintritt, 

2. daß er dauernd oder zeitweilig als Richter, 
Beamter, Berufssoldat oder Soldat auf Zeit 
verwendet wird, 

3. daß er ein öffentliches Amt im Sinne des 
§ 

 

47 Abs. 2 bekleidet. 

Dem Vorstand der Rechtsanwaltskammer sind 
auf Verlangen die Unterlagen über ein Be-
schäftigungsverhältnis vorzulegen. " 

25. § 57 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Um einen Rechtsanwalt zur Erfüllung 
seiner Pflichten nach § 56 anzuhalten, kann 
der Vorstand der Rechtsanwaltskammer gegen 
ihn, auch zu wiederholten Malen, Zwangsgeld 
festsetzen. Das einzelne Zwangsgeld darf 
zweitausend Deutsche Mark nicht überstei-
gen. " 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

23. § 55 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) Die Absätze 3 bis 6 werden durch folgende 
Absätze 3 bis 5 ersetzt: 

„(3) § 53 Abs. 5 Satz 3 und 4, Abs. 9 und 10 
gilt entsprechend. Der Abwickler ist berech-
tigt, jedoch außer im Rahmen eines Kostenfest-
setzungsverfahrens nicht verpflichtet, Kosten-
forderungen des verstorbenen Rechtsanwalts 
im eigenen Namen für Rechnung der Erben 
geltend zu machen. 

(4) unverändert 

(5) unverändert 

24. unverändert 

25. unverändert 
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Entwurf 

b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Gegen die Androhung und gegen die Festset-
zung des Zwangsgeldes kann der Rechtsan-
walt innerhalb eines Monats nach der Zustel-
lung die Entscheidung des Ehrengerichtshofes 
beantragen." 

26. § 66 Nr. 4 wird wie folgt gefaßt: 

„4. gegen den in den letzten fünf Jahren ein Ver-
weis oder eine Geldbuße oder in den letzten 
zehn Jahren ein Vertretungsverbot (§ 114 
Abs. 1 Nr. 4) verhängt oder in den letzten 
fünfzehn Jahren auf die Ausschließung aus 
der Rechtsanwaltschaft erkannt worden  ist."  

27. In § 71 werden nach den Worten „anwesend ist" 
die Worte „oder sich an einer schriftlichen Ab-
stimmung beteiligt" angefügt. 

28. In § 72 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Beschlüsse des Vorstandes können in 
schriftlicher Abstimmung gefaßt werden, wenn 
kein Mitglied des Vorstandes widerspricht."  

29. In § 77 Abs. 3 Satz 1 wird das Wort  „ihre" durch 
das Wort  „ihrer" ersetzt. 

30. § 89 Abs. 2 Nr. 5 wird wie folgt gefaßt: 

„5. Richtlinien für die Aufwandsentschädigung 
und die Reisekostenvergütung der Mitglieder 
des Vorstandes und des Ehrengerichts sowie 
der Protokollführer in der Hauptverhandlung 
des Ehrengerichts aufzustellen;". 

31. § 95 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Ein Mitglied des Ehrengerichts ist auf 
Antrag der Landesjustizverwaltung seines 
Amtes zu entheben, 

1. wenn nachträglich bekannt wird, daß es 
nicht hätte ernannt werden dürfen; 

2. wenn nachträglich ein Umstand eintritt, 
welcher der Ernennung entgegensteht; 

3. wenn es eine Amtspflicht grob verletzt. 

Über den Antrag entscheidet der Ehrenge-
richtshof. Vor der Entscheidung sind der 
Rechtsanwalt und der Vorstand der Rechtsan-
waltskammer zu hören. Die Entscheidung ist 
endgültig. " 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

26. unverändert 

27. unverändert 

28. unverändert 

29. unverändert 

30. unverändert 

31. unverändert 
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Beschlüsse des 6. Ausschusses 

32. unverändert 

33. unverändert 

34. unverändert 

Entwurf 

b) Folgende Absätze 3 und 4 werden angefügt: 

„(3) Die Landesjustizverwaltung kann ein 
Mitglied des Ehrengerichts auf seinen Antrag 
aus dem Amt entlassen, wenn es durch Krank-
heit oder Gebrechen auf nicht absehbare Zeit 
gehindert ist, sein Amt ordnungsmäßig aus-
zuüben. 

(4) Das Amt eines Mitglieds des Ehrenge-
richts, das zum ehrenamtlichen Richter bei ei-
nem Gericht des höheren Rechtszugs berufen 
wird, endet mit seiner Ernennung." 

32. § 103 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Für die Ernennung von Rechtsanwälten  zu 
Mitgliedern des Ehrengerichtshofes und für die 
Stellung der anwaltlichen Mitglieder des Ehren-
gerichtshofes gelten §§ 94 und 95 Abs. 1 entspre-
chend. Die anwaltlichen Mitglieder dürfen nicht 
gleichzeitig dem Ehrengericht angehören. Das 
Amt eines anwaltlichen Mitglieds des Ehrenge-
richtshofes, das zum ehrenamtlichen Richter bei 
dem Gericht eines anderen Rechtszuges berufen 
wird, endet mit seiner Ernennung. Für die Amts-
enthebung und die Entlassung aus dem Amt ist 
§ 95 Abs. 2 und 3 mit der Maßgabe anzuwenden, 
daß über die Amtsenthebung ein Senat des Eh-
rengerichtshofes entscheidet, dem der ehrenamt-
liche Richter nicht angehört." 

33. § 114 Abs. 1 Nr. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche 
Mark, ". 

34. § 118 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Das ehrengerichtliche Verfahren ist fortzuset-
zen, wenn die Sachaufklärung so gesichert er-
scheint, daß sich widersprechende Entschei-
dungen nicht zu erwarten sind, oder wenn im 
strafgerichtlichen Verfahren aus Gründen 
nicht verhandelt werden kann, die in der Per-
son des Rechtsanwalts liegen." 

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

„(4) Wird ein ehrengerichtliches Verfahren 
nach Absatz 1 Satz 3 fortgesetzt, ist die Wie-
deraufnahme des rechtskräftig abgeschlosse-
nen ehrengerichtlichen Verfahrens auch zu-
lässig, wenn die tatsächlichen Feststellungen, 
auf denen die Verurteilung oder der Frei-
spruch im ehrengerichtlichen Verfahren be-
ruht, den Feststellungen im strafgerichtlichen 
Verfahren widersprechen. Den Antrag auf 
Wiederaufnahme des Verfahrens kann die 
Staatsanwaltschaft oder der Rechtsanwalt bin-
nen eines Monats nach Rechtskraft des Urteils 
im strafgerichtlichen Verfahren stellen." 
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Beschlüsse des 6. Ausschusses 

35. unverändert 

36. unverändert 

37. unverändert 

38. unverändert 

39. unverändert 

40. unverändert 

41. unverändert 

42. unverändert 

Entwurf 

35. § 139 Abs. 3 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. wenn die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft 
erloschen, zurückgenommen oder widerrufen 
ist (§§ 13 bis 16);". 

36. In § 140 Abs. 1 werden folgende Sätze ange-
fügt: 

„Der Protokollführer wird von dem Vorsitzenden 
oder, bei einem Ehrengericht mit mehreren Kam-
mern, von dem geschäftsleitenden Vorsitzenden 
bestellt. Er ist verpflichtet, der Beste llung Folge zu 
leisten." 

37. § 150 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Sind dringende Gründe für die Annahme 
vorhanden, daß gegen einen Rechtsanwalt auf 
Ausschließung aus der Rechtsanwaltschaft er-
kannt werden wird, kann gegen ihn durch Be-
schluß ein vorläufiges Berufs- oder Vertretungs-
verbot verhängt werden. § 118 Abs. 1 Satz 1 und 2 
ist nicht anzuwenden." 

38. § 151 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„In der ersten Ladung ist die dem Rechtsanwalt 
zur Last gelegte Pflichtverletzung durch Anfüh-
rung der sie begründenden Tatsachen zu bezeich-
nen; ferner sind die Beweismittel anzugeben." 

39. § 154 wird folgender Satz angefügt: 

„War der Rechtsanwalt bei der Verkündung des 
Beschlusses nicht anwesend, ist ihm zusätzlich 
der Beschluß ohne Gründe unverzüglich nach der 
Verkündung zuzustellen." 

40. § 161 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) § 53 Abs. 4, Abs. 5 Satz 3 und 4, Abs. 7 
bis 10 ist entsprechend anzuwenden." 

b) Die Absätze 3 bis 5 werden gestrichen. 

41. In § 161a Abs. 2 werden nach den Worten „§ 150" 
die Worte „Abs. 1 Satz 2," eingefügt. 

42. Nach § 167 wird folgender § 167 a eingefügt: 

„§ 167 a 

Akteneinsicht 

(1) Der Rechtsanwalt, der in die Vorschlagsliste 
aufgenommen wurde, hat das Recht, die Proto-
kolle des Wahlausschusses einzusehen. 

(2) Die persönlichen, beruflichen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Rechtsanwalts wer-
den in einem gesonderten Bericht dargestellt, den 
der Rechtsanwalt einsehen kann. 

(3) § 58 Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwen-
den. " 
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Entwurf 

43. In § 173 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Weist die Rechtsanwaltskammer bei dem Bun-
desgerichtshof nach, daß für die Erledigung der 
laufenden Aufträge in einer Weise gesorgt ist, die 
den Rechtsuchenden nicht schlechter stellt als die 
Anwendung des § 55, unterbleibt die Beste llung 
eines Abwicklers." 

44. § 184 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 184 

Pflicht zur Verschwiegenheit 

Für die Pflicht der Mitglieder des Präsidiums 
und der Angestellten der Bundesrechtsanwalts-
kammer zur Verschwiegenheit ist § 76 entspre-
chend anzuwenden. " 

45. § 197 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 werden die Worte „Erlöschens oder 
Zurücknahme" durch die Worte „Erlöschens, 
Rücknahme oder Widerrufs" ersetzt. 

b) Folgender Satz wird angefügt: 

„Wird das Verfahren nach § 139 Abs. 3 Nr. 2 
eingestellt, kann das Gericht dem Rechtsan-
walt die in dem Verfahren entstandenen Ko-
sten ganz oder teilweise auferlegen, wenn es 
dies für angemessen erachtet."  

46. In § 205 a wird folgender Absatz 6 angefügt: 

„(6) Eintragungen über strafgerichtliche Verur-
teilungen oder über andere Entscheidungen in 
Verfahren wegen Straftaten, Ordnungswidrigkei-
ten oder der Verletzung von Berufspflichten, die 
nicht zu einer ehrengerichtlichen Maßnahme 
oder Rüge geführt haben, sowie über Belehrun-
gen der Rechtsanwaltskammer sind auf Antrag 
des Rechtsanwalts nach fünf Jahren zu tilgen. Ab-
satz 1 Satz 2, Absatz 2 und 3 gelten entspre-
chend." 

47. Der Zwölfte Teil wird wie folgt neu gefaßt: 

„Zwölfter Teil 

Anwälte aus anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Gemeinschaft 

§ 206 

Niederlassung 

Ein Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Gemeinschaften, der seine be-
rufliche Tätigkeit unter einer der in § 1 des 
Rechtsanwaltsdienstleistungsgesetzes genannten 
Berufsbezeichnungen ausübt, ist berechtigt, sich 
unter dieser Berufsbezeichnung zur Rechtsbesor-
gung auf dem Gebiet des Rechts seines Herkunfts-
staates und des Gemeinschaftsrechts im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes niederzulassen, 
wenn er auf Antrag in die für den Ort seiner Nie-
derlassung zuständige Rechtsanwaltskammer 
aufgenommen ist. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

43. unverändert 

44. unverändert 

45. unverändert 

46. unverändert 

47. Der Zwölfte Teil wird wie folgt neu gefaßt: 

„Zwölfter Teil 

Anwälte aus anderen Staaten 

§ 206 

Niederlassung 

(1) Ein Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Gemeinschaften, der seine be-
rufliche Tätigkeit unter einer der in § 1 des 
Rechtsanwaltsdienstleistungsgesetzes genannten 
Berufsbezeichnungen ausübt, ist berechtigt, sich 
unter dieser Berufsbezeichnung zur Rechtsbesor-
gung auf dem Gebiet ausländischen und inter-
nationalen Rechts im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes niederzulassen, wenn er auf Antrag 
in die für den Ort seiner Niederlassung zu-
ständige Rechtsanwaltskammer aufgenommen 
ist. 
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Entwurf 

§207 

Verfahren, berufliche Stellung 

(1) Über den Antrag auf Aufnahme in die 
Rechtsanwaltskammer entscheidet die Landesju-
stizverwaltung. Dem Antrag ist eine Bescheini-
gung der im Herkunftsstaat zuständigen Behörde 
über die Zugehörigkeit zu dem Beruf beizufü-
gen. 

(2) Für die Entscheidung über den Antrag, die 
Rechtsstellung nach Aufnahme in die Rechtsan-
waltskammer sowie die Rücknahme und den Wi-
derruf der Aufnahme in die Rechtsanwaltskam-
mer gelten sinngemäß der Zweite Teil mit Aus-
nahme der §§ 4 bis 6, 12, 18 bis 27, 29 bis 36, der 
Dritte, Vierte, Sechste, Siebente, Zehnte, Elfte 
und Dreizehnte Teil dieses Gesetzes. Vertre-
tungsverbote nach §§ 114 Abs. 1 Nr. 4, 150, 161 a 
sind für den Geltungsbereich dieses Gesetzes 
auszusprechen. An die Stelle der Ausschließung 
aus der Rechtsanwaltschaft (§ 114 Abs. 1 Nr. 5) 
tritt das Verbot, im Geltungsbereich dieses Geset-
zes fremde Rechtsangelegenheiten zu besorgen; 
mit der Rechtskraft dieser Entscheidung verliert 
der Verurteilte die Mitgliedschaft in der Rechts-
anwaltskammer. 

(3) Der Anwalt muß in dem Bezirk der Rechts-
anwaltskammer, in die er aufgenommen ist, die 
Kanzlei einrichten. Kommt der Anwalt dieser 
Pflicht nicht binnen drei Monaten nach Aufnahme 
in die Rechtsanwaltskammer nach, oder gibt er 
die Kanzlei auf, ist die Aufnahme in die Rechtsan-
waltskammer zu widerrufen. 

(4) Der Anwalt hat bei der Führung seiner Be-
rufsbezeichnung den Herkunftsstaat anzugeben. 
Er ist berechtigt, im beruflichen Verkehr zugleich 
die Bezeichnung „Mitglied der Rechtsanwalts-
kammer" zu verwenden." 

48. Vor § 208 wird eingefügt: 

„Dreizehnter Teil 
Übergangs- und Schlußvorschriften" 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

(2) Für die Angehörigen anderer Staaten, die 
einen in der Ausbildung und den Befugnissen 
dem Beruf des Rechtsanwalts nach diesem Gesetz 
entsprechenden Beruf ausüben, gilt Absatz 1 mit 
der Maßgabe, daß die Befugnis zur Rechtsbesor-
gung auf das Recht des Herkunftsstaates be-
schränkt ist, entsprechend, wenn die Gegensei-
tigkeit mit dem Herkunftsstaat verbürgt ist. Der 
Bundesminister der Justiz wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates die Staaten, für deren Angehörige 
dies gilt, und die Berufe zu bestimmen. 

§ 207 

unverändert 

48. Vor § 208 wird eingefügt: 

„Dreizehnter Teil 
Übergangs- und Schlußvorschriften 

Erster Abschnitt 
Übergangsvorschriften" 



Drucksache 11/5264 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

Entwurf 

49. § 209 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 209 

Kammermitgliedschaft von Inhabern einer 
Erlaubnis nach dem Rechtsberatungsgesetz 

(1) Natürliche Personen, die im Besitz einer un-
eingeschränkt oder unter Ausnahme lediglich des 
Sozial- oder Sozialversicherungsrechts erteilten 
Erlaubnis zur geschäftsmäßigen Rechtsbesorgung 
sind, sind auf Antrag in die für den Ort ihrer Nie-
derlassung zuständige Rechtsanwaltskammer 
aufzunehmen. Sie dürfen im beruflichen Verkehr 
zugleich die Bezeichnung „Mitglied der Rechts-
anwaltskammer" führen. Für die Entscheidung 
über den Antrag, die Rechtsstellung nach Auf-
nahme in die Rechtsanwaltskammer sowie die 
Aufhebung oder das Erlöschen der Erlaubnis gel-
ten sinngemäß der Zweite Teil mit Ausnahme der 
§§ 4 bis 6, 12, 18 bis 27 und 29 bis 36, der Dritte, 
Vierte, Sechste, Siebente, Zehnte, Elfte und Drei-
zehnte Teil dieses Gesetzes. 

(2) Die Aufnahme in die Rechtsanwaltskammer 
wird auf Antrag des Erlaubnisinhabers widerru-
fen. Der Widerruf läßt die Erlaubnis zur geschäfts-
mäßigen Rechtsbesorgung unberührt. Die Ent-
scheidung über den Widerruf wird ausgesetzt, so-
lange gegen den Erlaubnisinhaber ein ehrenge-
richtliches Verfahren schwebt. 

(3) Bei einem Wechsel des Ortes der Niederlas-
sung ist auf Antrag des Erlaubnisinhabers nur der 
in der Erlaubnis bestimmte Ort zu ändern. Die 
Änderung wird von der Justizverwaltung des Lan-
des verfügt, in dem der neugewählte Ort der Nie-
derlassung liegt; § 33 Abs. 2 ist sinngemäß anzu-
wenden. Mit der Änderung wird der Erlaubnisin-
haber Mitglied der nunmehr zuständigen Rechts-
anwaltskammer. 

(4) Erlaubnisse für Zweigstellen oder auswär-
tige Sprechtage, die nach § 1 Abs. 1 Satz 2 der 
Verordnung zur Ausführung des Rechtsbera-
tungsgesetzes vom 13. Dezember 1935 (RGBl. I

-

S. 1481) erteilt worden sind, bleiben unberührt. 
Die Landesjustizverwaltung kann diese Erlaubnis 
widerrufen, wenn dies im Interesse der Rechts-
pflege geboten ist. 

(5) Die Landesjustizverwaltung kann die Er-
laubnis zur geschäftsmäßigen Rechtsbesorgung 
widerrufen, wenn der Erlaubnisinhaber seit mehr 
als drei Monaten an dem Ort seiner Niederlassung 
keine Tätigkeit ausgeübt hat und sein Aufent-
haltsort unbekannt ist." 

50. Die §§ 214, 216 bis 220, 222 werden aufgeho-
ben. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

49. unverändert 

50. unverändert 
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51. § 223 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 223 

Ergänzende Vorschriften über den Rechtsschutz 

(1) Verwaltungsakte, die nach diesem Gesetz 
oder nach einer auf Grund dieses Gesetzes erlas-
senen Rechtsverordnung ergehen, können durch 
einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung, über 
den der Ehrengerichtshof für Rechtsanwälte ent-
scheidet, auch dann angefochten werden, wenn 
es nicht ausdrücklich bestimmt ist. Der Antrag ist 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung des 
Verwaltungsakts zu stellen. Er kann nur darauf 
gestützt werden, daß der Verwaltungsakt den An-
tragsteller in seinen Rechten beeinträchtige, weil 
er rechtswidrig sei. § 39 Abs. 3 ist entsprechend 
anzuwenden. 

(2) Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung ist 
auch zulässig, wenn ein Antrag auf Vornahme 
eines Verwaltungsakts ohne zureichenden Grund 
innerhalb von drei Monaten nicht beschieden 
worden ist. Der Antrag ist unbefristet zulässig. 

(3) Gegen die Entscheidung des Ehrengerichts-
hofes ist die sofortige Beschwerde an den Bundes-
gerichtshof zulässig, wenn der Ehrengerichtshof 
sie in der Entscheidung zugelassen hat. Der Eh-
rengerichtshof darf die sofortige Beschwerde nur 
zulassen, wenn er über Rechtsfragen von grund-
sätzlicher Bedeutung entschieden hat. 

(4) Für das Verfahren vor dem Ehrengerichtshof 
gelten die §§ 37, 39 bis 41, für das Verfahren vor 
dem Bundesgerichtshof § 42 Abs. 4 bis 6, für die 
Kosten die §§ 200 bis 203 entsprechend." 

52. § 227a Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

In Satz 2 wird das Wo rt  „zurückzunehmen" durch 
die Worte „zu widerrufen", in Satz 3 werden die 
Worte „der Zurücknahme" durch die Worte „dem 
Widerruf" ersetzt. 

Artikel 2 

Änderung der Patentanwaltsordnung 

Die Patentanwaltsordnung vom 7. September 1966 
(BGBl. I S. 557), zuletzt geändert durch § 14 des Ge-
setzes vom 22. Oktober 1987 (BGBl. I S. 2294), wird 
wie folgt geändert: 

1. In § 3 Abs. 3 Nr. 1 werden nach den Worten „ein 
Geschmacksmuster, " die Worte „ein Datenverar-
beitungsprogramm, " eingefügt. 

2. In § 4 Abs. 2 werden nach den Worten „ein Ge-
schmacksmuster," die Worte „ein Datenverarbei-
tungsprogramm, " eingefügt. 

3. In § 12 Abs. 3 Satz 1 wird das Wort  „einhundert-
fünfzig" durch das Wort  „fünfhundert" ersetzt. 

4. Die Überschrift vor § 13 wird wie folgt gefaßt: 

„2. Erteilung, Erlöschen, Rücknahme und Wider

-

ruf der Zulassung zur Patentanwaltschaft". 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

51. unverändert 

52. unverändert 

Artikel 2 

Änderung der Patentanwaltsordnung 

Die Patentanwaltsordnung vom 7. September 1966 
(BGBl. I S. 557), zuletzt geändert durch § 14 des Ge-
setzes vom 22. Oktober 1987 (BGBl. I S. 2294), wird 
wie folgt geändert: 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 
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5. § 14 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. wenn der Bewerber durch rechtskräftiges 
Urteil aus der Patentanwaltschaft oder aus 
der Rechtsanwaltschaft ausgeschlossen ist 
und seit Rechtskraft des Urteils noch nicht 
acht Jahre verstrichen sind; ". 

b) Nummer 7 wird wie folgt gefaßt: 

„7. wenn der Bewerber infolge eines körperli-
chen Gebrechens, wegen Schwäche seiner 
geistigen Kräfte oder wegen einer Sucht 
nicht nur vorübergehend unfähig ist, den 
Beruf eines Patentanwalts ordnungsmäßig 
auszuüben; ". 

c) Nummern 10 und 11 werden wie folgt ge-
faßt: 

„ 10. wenn der Bewerber infolge gerichtlicher 
Anordnung in der Verfügung über sein 
Vermögen beschränkt ist oder wenn er 
sich in Vermögensverfall befindet; ein 
Vermögensverfall wird vermutet, wenn 
der Bewerber in das vom Konkursgericht 
oder vom Vollstreckungsgericht zu füh-
rende Verzeichnis (§ 107 Abs. 2 der Kon-
kursordnung, § 915 der Zivilprozeßord-
nung) eingetragen ist; 

11. wenn der Bewerber Richter, Beamter, Be-
rufssoldat oder Soldat auf Zeit ist, es sei 
denn, daß er die ihm übertragenen Auf-
gaben ehrenamtlich wahrnimmt oder daß 
seine Rechte und Pflichten aufgrund der 
§§ 5, 6, 8 und 36 des Abgeordnetengeset-
zes oder entsprechender Rechtsvorschrif-
ten ruhen; ". 

6. Nach § 15 wird folgender § 15 a eingefügt: 

„§ 15a 

Ärztliches Gutachten im Zulassungsverfahren 

(1) Wenn es zur Entscheidung über den Versa-
gungsgrund des § 14 Abs. 1 Nr. 7 erforderlich ist, 
gibt der Präsident des Patentamts dem Bewerber 
auf, innerhalb einer von ihm zu bestimmenden 
angemessenen Frist das Gutachten eines von dem 
Präsidenten des Patentamts bestimmten Arztes 
über seinen Gesundheitszustand vorzulegen. Das 
Gutachten muß auf einer Untersuchung und, 
wenn dies ein Amtsarzt für notwendig hält, auch 
auf einer klinischen Beobachtung des Bewerbers 
beruhen. Die Kosten des Gutachtens hat der Be-
werber zu tragen. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

5. unverändert 

c) Die Nummern 10 und 11 werden durch die fol-
genden Nummern 10 bis 12 ersetzt: 

„ 10. wenn der Bewerber sich im Vermögens-
verfall befindet; ein Vermögensverfall 
wird vermutet, wenn der Bewerber in das 
vom Konkursgericht oder vom Vollstrek-
kungsgericht zu führende Verzeichnis 
(§ 107 Abs. 2 der Konkursordnung, § 915 
der Zivilprozeßordnung) eingetragen 
ist; 

11. wenn der Bewerber infolge gerichtlicher 
Anordnung in der Verfügung über sein 
Vermögen beschränkt ist; 

12. wenn der Bewerber Richter, Beamter, Be-
rufssoldat oder Soldat auf Zeit ist, es sei 
denn, daß er die ihm übertragenen Auf-
gaben ehrenamtlich wahrnimmt oder daß 
seine Rechte und Pflichten aufgrund der 
§§ 5, 6, 8 und 36 des Abgeordnetengeset-
zes oder entsprechender Rechtsvorschrif-
ten ruhen; ". 

6. unverändert 
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(2) Verfügungen nach Absatz 1 sind mit Grün-
den zu versehen und dem Bewerber zuzustellen. 
Gegen sie kann der Bewerber innerhalb eines 
Monats nach der Zustellung bei dem Oberlandes-
gericht Antrag auf gerichtliche Entscheidung stel-
len. 

(3) Kommt der Bewerber ohne zureichenden 
Grund der Anordnung des Präsidenten des Pa-
tentamts nicht nach, gilt der Antrag auf Zulassung 
zur Patentanwaltschaft als zurückgenommen." 

7. § 21 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 21 

Rücknahme und Widerruf der Zulassung 

(1) Die Zulassung zur Patentanwaltschaft ist mit 
Wirkung für die Zukunft zurückzunehmen, wenn 
Tatsachen nachträglich bekannt werden, bei de-
ren Kenntnis die Zulassung hätte versagt werden 
müssen. 

(2) Die Zulassung zur Patentanwaltschaft ist zu 
widerrufen, 

1. wenn der Patentanwalt nach der Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts ein 
Grundrecht verwirkt hat; 

2. wenn der Patentanwalt infolge strafgerichtli-
cher Verurteilung die Fähigkeit zur Beklei-
dung öffentlicher Ämter verloren hat; 

3. wenn der Patentanwalt infolge eines körperli-
chen Gebrechens, wegen Schwäche seiner 
geistigen Kräfte oder wegen einer Sucht nicht 
nur vorübergehend unfähig ist, den Beruf ei-
nes Patentanwalts ordnungsmäßig auszu-
üben, es sei denn, daß sein Verbleiben in der 
Patentanwaltschaft die Rechtspflege nicht ge-
fährdet; 

4. wenn der Patentanwalt auf die Rechte aus der 
Zulassung zur Patentanwaltschaft dem Präsi-
denten des Patentamts gegenüber schriftlich 
verzichtet hat; 

5. wenn der Patentanwalt auf Grund eines stän-
digen Dienst- oder ähnlichen Beschäftigungs-
verhältnisses dem Auftraggeber seine Ar-
beitszeit und -kraft für eine Tätigkeit auf 
dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschut-
zes überwiegend zur Verfügung stellen 
muß; 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

6a. In § 16 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „Num-
mern 5 bis 9" durch die Worte „Nummern 5 bis 
10" ersetzt. 

7. unverändert 
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6. wenn der Patentanwalt zum Richter oder Be-
amten auf Lebenszeit ernannt, in das Dienst-
verhältnis eines Berufssoldaten berufen oder 
nach § 6 des Abgeordnetengesetzes oder ent-
sprechenden Rechtsvorschriften wieder in 
das frühere Dienstverhältnis als Richter oder 
Beamter auf Lebenszeit oder als Berufssoldat 
zurückgeführt wird und nicht auf die Rechte 
aus der Zulassung zur Patentanwaltschaft 
verzichtet; 

7. wenn der Patentanwalt nicht mehr Deutscher 
im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grund-
gesetzes ist; Bestimmungen in Staatsverträ-
gen bleiben unberührt; 

8. wenn der Patentanwalt nicht innerhalb von 
drei Monaten nach seiner Zulassung die Vor-
aussetzungen für seine Eintragung in die Li-
ste der Patentanwälte erfüllt hat; die Frist 
kann in Härtefällen verlängert werden; 

9. wenn der Patentanwalt seinen Wohnsitz, 
ohne daß er insoweit von der Pflicht des § 26 
befreit worden ist, oder seine Kanzlei im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes aufgibt; 

10. wenn der Patentanwalt infolge gerichtlicher 
Anordnung in der Verfügung über sein Ver-
mögen beschränkt ist; 

11. wenn der Patentanwalt in Vermögensverfall 
geraten ist, es sei denn, daß dadurch die Inter-
essen der Rechtsuchenden nicht gefährdet 
sind; ein Vermögensverfall wird vermutet, 
wenn der Patentanwalt in das vom Konkurs-
gericht oder vom Vollstreckungsgericht zu 
führende Verzeichnis (§ 107 Abs. 2 der Kon-
kursordnung, § 915 der Zivilprozeßordnung) 
eingetragen ist; 

12. wenn der Patentanwalt eine Tätigkeit ausübt, 
die mit dem Beruf eines Patentanwalts oder 
dem Ansehen der Patentanwaltschaft nicht zu 
vereinbaren ist, es sei denn, daß der Widerruf 
für ihn eine unzumutbare Härte bedeuten 
würde. 

(3) Von der Rücknahme oder dem Widerruf der 
Zulassung zur Patentanwaltschaft kann nach An-
honing des Vorstandes der Patentanwaltskammer 
abgesehen werden, 

1. in dem Fall  des Absatzes 1, wenn die Gründe, 
aus denen die Zulassung hätte versagt werden 
müssen, nicht mehr bestehen; 

2. in dem Fall  des Absatzes 2 Nr. 7, wenn öffent-
liche Interessen nicht entgegenstehen und die 
Interessen der Rechtsuchenden nicht gefähr-
det sind. " 
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Beschlüsse des 6. Ausschusses 

8. unverändert 

9. unverändert 

10. unverändert 

Entwurf 

8. § 22 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 22 

Widerruf der Zulassung aus anderen Gründen 

Die Zulassung zur Patentanwaltschaft kann wi-
derrufen werden, 

1. wenn der Patentanwalt nicht innerhalb von 
drei Monaten eine ihm bei der Befreiung nach 
§ 27 Abs. 1 gemachte Auflage erfüllt; 

2. wenn der Patentanwalt, der von der Befreiung 
nach § 165 Gebrauch gemacht hat, nicht bin-
nen drei Monaten nach der Eintragung in die 
Liste der Patentanwälte oder dem Wegfall des 
bisherigen Zustellungsbevollmächtigten einen 
Zustellungsbevollmächtigten bestellt  hat."  

9. Nach § 22 wird folgender § 22 a eingefügt: 

„§ 22a 

Ärztliches Gutachten im Widerrufsverfahren 

In Verfahren wegen des Widerrufs der Zulas-
sung zur Patentanwaltschaft nach § 21 Abs. 2 
Nr. 3 sind § 15 a Abs. 1 und 2 sowie § 23 Abs. 6 
entsprechend anzuwenden. Wird das Gutachten 
ohne zureichenden Grund nicht innerhalb der von 
dem Präsidenten des Patentamts gesetzten Frist 
vorgelegt, so wird vermutet, daß der Patentanwalt 
aus einem Grund des § 21 Abs. 2 Nr. 3, der durch 
das Gutachten geklärt werden soll, nicht nur vor-
übergehend unfähig ist, seinen Beruf ordnungs-
mäßig auszuüben." 

10. § 23 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 23 

Verfahren bei Rücknahme oder Widerruf 

(1) Die Rücknahme oder der Widerruf der Zu-
lassung zur Patentanwaltschaft wird von dem Prä-
sidenten des Patentamts verfügt. 

(2)Vor der Rücknahme oder dem Widerruf sind 
der Patentanwalt und der Vorstand der Patentan-
waltskammer zu hören. 

(3) Ist der Patentanwalt wegen körperlicher 
oder geistiger Gebrechen zur Wahrnehmung sei-
ner Rechte nicht in der Lage, beste llt das Amtsge-
richt auf Antrag des Präsidenten des Patentamts 
einen Pfleger als gesetzlichen Vertreter in dem 
Verfahren; die Vorschriften des Gesetzes über die 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
für das Verfahren bei Anordnung einer Pfleg-
schaft nach § 1910 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
gelten entsprechend. Zum Pfleger soll ein Rechts-
anwalt oder ein Patentanwalt beste llt werden. 

(4) Die Rücknahme- oder Widerrufsverfügung 
ist mit Gründen zu versehen. Sie ist dem Patent-
anwalt zuzustellen und dem Vorstand der Patent-
anwaltskammer mitzuteilen. 
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(5) Gegen die Rücknahme oder den Widerruf 
der Zulassung zur Patentanwaltschaft kann der 
Patentanwalt innerhalb eines Monats nach der 
Zustellung der Verfügung bei dem Oberlandes-
gericht den Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
stellen. 

(6) Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
hat aufschiebende Wirkung. Sie entfällt, wenn der 
Präsident des Patentamts im überwiegenden öf-
fentlichen Interesse die sofortige Vollziehung sei-
ner Verfügung besonders anordnet. Das beson-
dere Interesse an der sofortigen Vollziehung der 
Verfügung ist schriftlich zu begründen. Auf An-
trag des Patentanwalts kann das Oberlandesge-
richt, in dringenden Fällen ohne mündliche Ver-
handlung, die aufschiebende Wirkung wieder-
herstellen. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar; 
sie kann vom Oberlandesgericht jederzeit aufge-
hoben werden. 

(7) Ist die sofortige Vollziehung angeordnet, 
sind § 137 Abs. 2, 4 und 5, § 138 Abs. 2, § 142 
Abs. 2 und § 143 entsprechend anzuwenden." 

11. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „dem Er-
löschen oder der Zurücknahme " ersetzt durch 
die Worte „dem Erlöschen, der Rücknahme 
oder dem Widerruf ". 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Der Präsident des Patentamts kann eine 
Erlaubnis, die er nach Absatz 2 erteilt hat, wi-
derrufen, wenn nachträglich Umstände eintre-
ten, die bei einem Patentanwalt das Erlöschen, 
die Rücknahme oder den Widerruf der Zulas-
sung zur Patentanwaltschaft nach sich ziehen 
würden. Vor dem Widerruf der Erlaubnis hat er 
den früheren Patentanwalt und den Vorstand 
der Patentanwaltskammer zu hören." 

12. In § 31 Abs. 1 Nr. 2 werden nach dem Wo rt  „zu-
rückgenommen" die Worte „oder widerrufen" 
eingefügt. 

13. Der Zweite Abschnitt des Zweiten Teils wird wie 
folgt gefaßt: 

„Zweiter Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 
für das Verwaltungsverfahren 

§ 32 a 

Untersuchungsgrundsatz, Mitwirkungspflicht 

(1) Der Präsident des Patentamts ermittelt den 
Sachverhalt von Amts wegen. Er bedient sich der 
Beweismittel, die er nach pflichtgemäßem Ermes-
sen für erforderlich hält. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

11. unverändert 

12. unverändert 

13. Der Zweite Abschnitt des Zweiten Teils wird wie 
folgt gefaßt: 

„Zweiter Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 
für das Verwaltungsverfahren 

§ 32 a 

Untersuchungsgrundsatz, Mitwirkungspflicht, 
Übermittlung personenbezogener 

Informationen 

(1) unverändert 
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(2) Der am Verfahren beteiligte Bewerber oder 
Patentanwalt soll bei der Ermittlung des Sachver-
halts mitwirken und, soweit es dessen bedarf, sein 
Einverständnis mit der Verwendung von Beweis-
mitteln erklären. Sein Antrag auf Gewährung von 
Rechtsvorteilen ist zurückzuweisen, wenn der 
Präsident des Patentamts infolge seiner Verwei-
gerung der Mitwirkung den Sachverhalt nicht 
hinreichend klären kann. Der Bewerber oder Pa-
tentanwalt ist auf diese Rechtsfolge hinzuwei-
sen."  

14. Der bisherige Zweite Abschnitt des Zweiten Teils 
wird der Dritte Abschnitt. 

15. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Das Oberlandesgericht teilt den Antrag 
auf gerichtliche Entscheidung dem Antrags-
gegner mit und forde rt  ihn auf, sich innerhalb 
einer von dem Vorsitzenden bestimmten Frist 
zu äußern. Auch wenn die Patentanwaltskam-
mer nicht der Antragsgegner ist, wird ihr der 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung mitge-
teilt und zugleich Gelegenheit zur Stellung-
nahme gegeben; der Termin der mündlichen 
Verhandlung ist ihr mitzuteilen. Einen Antrag 
auf gerichtliche Entscheidung bei einem ab-
lehnenden Gutachten des Vorstandes der Pa-
tentanwaltskammer teilt das Oberlandesge-
richt auch dem Präsidenten des Patentamts 

b) In Absatz 3 Satz 2 werden die Worte „dem Prä-
sidenten des Patentamts oder seinem Beauf-
tragten" durch die Worte „Vertretern des Pa-
tentamts" ersetzt. 

16. § 38 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nr. 4 wird das Wo rt  „Zurück-
nahme" durch die Worte „Rücknahme oder 
des Widerrufs" ersetzt. 

b) Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Er entscheidet auch über Anträge auf Wie-
derherstellung der aufschiebenden Wirkung 
nach § 23 Abs. 6." 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

(2) unverändert 

(3) Gerichte und Behörden dürfen personenbe-
zogene Informationen, die für die Rücknahme 
oder für den Widerruf einer Erlaubnis, Be freiung 
oder der Zulassung eines Patentanwalts oder zur 
Einleitung eines Rüge- oder ehrengerichtlichen 
Verfahrens von Bedeutung sein können, der für 
die Entscheidung zuständigen Stelle übermit-
teln, soweit hierdurch schutzwürdige Belange 
des Betroffenen nicht beeinträchtigt werden oder 
das öffentliche Interesse das Geheimhaltungsin-
teresse des Betroffenen überwiegt. Die Übermitt-
lung unterbleibt, wenn besondere gesetzliche 
Verwendungsregelungen entgegenstehen." 

14. unverändert 

15. unverändert 

16. unverändert 
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17. In § 42 Abs. 1 Satz 1 werden nach den Worten „er-
nannt zu sein," die Worte „die in das Dienstver-
hältnis eines Soldaten auf Zeit berufen werden" 
eingefügt. 

18. § 46 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 5 werden folgende Sätze angefügt: 

„Der Patentanwalt, der von Amts wegen als 
Vertreter beste llt wird, kann die Vertretung 
nur aus einem wichtigen Grund ablehnen. 
Über die Zulässigkeit der Ablehnung entschei-
det der Präsident des Patentamts nach Anhö-
rung des Vorstandes der Patentanwaltskam-
mer. " 

b) Folgende Absätze 9 und 10 werden ange-
fügt: 

„(9) Der Vertreter wird in eigener Verant-
wortung, jedoch im Interesse, für Rechnung 
und auf Kosten des Vertretenen tätig. Die 
§§ 666, 667 und 670 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs gelten entsprechend. 

(10) Der von Amts wegen bestellte Vertreter 
ist berechtigt, die zur Kanzlei gehörenden Ge-
genstände einschließlich des der patentan-
waltlichen Verwahrung unterliegenden Treu-
gutes herauszuverlangen, in Besitz zu nehmen 
und hierüber zu verfügen. An Weisungen des 
Vertretenen ist er nicht gebunden. Der Vertre-
tene darf die Tätigkeit des Vertreters nicht be-
einträchtigen. Er hat dem von Amts wegen be-
stellten Vertreter eine angemessene Vergü-
tung zu zahlen. Kommt eine Vereinbarung 
über deren Höhe nicht zustande, setzt der Vor-
stand der Patentanwaltskammer auf Antrag 
des Vertretenen oder des Vertreters die Vergü-
tung fest. Der Vertreter ist befugt, Vorschüsse 
auf die vereinbarte oder festgesetzte Vergü-
tung zu entnehmen. Für die festgesetzte Ver-
gütung haftet die Patentanwaltskammer wie 
ein Bürge." 

19. § 48 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Auf Antrag des Abwicklers ist die Bestellung, 
höchstens jeweils um ein Jahr, zu verlängern, 
wenn er glaubhaft macht, daß schwebende 
Angelegenheiten noch nicht zu Ende geführt 
werden konnten." 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

17. unverändert 

18. § 46 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) Folgende Absätze 9 und 10 werden ange-
fügt: 

„(9) unverändert 

(10) Der von Amts wegen beste llte Vertreter 
ist berechtigt, die Kanzleiräume zu be treten 
und die zur Kanzlei gehörenden Gegenstände 
einschließlich des der patentanwaltlichen Ver-
wahrung unterliegenden Treugutes in Besitz 
zu nehmen, herauszuverlangen und hierüber 
zu verfügen. An Weisungen des Vertretenen 
ist er nicht gebunden. Der Vertretene darf die 
Tätigkeit des Vertreters nicht beeinträchtigen. 
Er hat dem von Amts wegen bestellten Vertre-
ter eine angemessene Vergütung zu zahlen, 
für die Sicherheit zu leisten ist, wenn die Um-
stände es erfordern. Können sich die Beteilig-
ten über die Höhe der Vergütung oder über 
die Sicherheit nicht einigen oder wird die ge-
schuldete Sicherheit nicht geleistet, setzt der 
Vorstand der Patentanwaltskammer auf An-
trag des Vertretenen oder des Vertreters die 
Vergütung fest. Der Vertreter ist befugt, Vor-
schüsse auf die vereinbarte oder festgesetzte 
Vergütung zu entnehmen. Für die festgesetzte 
Vergütung haftet die Patentanwaltskammer 
wie ein Bürge." 

19. § 48 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 
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b) Die Absätze 3 bis 6 werden durch folgende 
Absätze 3 bis 5 ersetzt: 

„(3) § 46 Abs. 9 und 10 gilt entsprechend. 
Der Abwickler ist berechtigt, jedoch außer 
im Falle eines Kostenfestsetzungsverfahrens 
nicht verpflichtet, Kostenforderungen des ver-
storbenen Patentanwalts im eigenen Na-
men für Rechnung der Erben geltend zu ma-
chen. 

(4) Die Beste llung kann widerrufen wer-
den. 

(5) Ein Abwickler kann auch für die Kanzlei 
eines früheren Patentanwalts bestellt werden, 
dessen Zulassung zur Patentanwaltschaft erlo-
schen, zurückgenommen oder widerrufen 
ist. " 

20. § 49 wird wie folgt geändert: 

a) Der jetzige Inhalt des § 49 wird Absatz 1. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) Der Patentanwalt hat dem Vorstand der 
Patentanwaltskammer unverzüglich anzuzei-
gen, 

1. daß er ein Beschäftigungsverhältnis eingeht 
oder daß eine wesentliche Änderung eines 
bestehenden Beschäftigungsverhältnisses 
eintritt, 

2. daß er dauernd oder zeitweilig als Richter, 
Beamter, Berufssoldat oder Soldat auf Zeit 
verwendet wird, 

3. daß er ein öffentliches Amt im Sinne des 
§ 42 Abs. 2 bekleidet. 

Dem Vorstand der Patentanwaltskammer sind 
auf Verlangen die Unterlagen über ein Be-
schäftigungsverhältnis vorzulegen." 

21. § 50 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Um einen Patentanwalt zur Erfüllung 
seiner Pflichten nach § 49 anzuhalten, kann 
der Vorstand der Patentanwaltskammer gegen 
ihn, auch zu wiederholten Malen, Zwangsgeld 
festsetzen. Das einzelne Zwangsgeld darf 
zweitausend Deutsche Mark nicht überstei-
gen. " 

b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Gegen die Androhung und gegen die Festset-
zung des Zwangsgeldes kann der Patentan-
walt innerhalb eines Monats nach der Zustel-
lung die Entscheidung des Landgerichts (§ 85) 
beantragen. " 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

b) Die Absätze 3 bis 6 werden durch folgende 
Absätze 3 bis 5 ersetzt: 

„(3) § 46 Abs. 5 Satz 3 und 4, Abs. 9 und 10 
gilt entsprechend. Der Abwickler ist berech-
tigt, jedoch außer im Rahmen eines Kostenfest-
setzungsverfahrens nicht verpflichtet, Kosten-
forderungen des verstorbenen Patentanwalts 
im eigenen Namen für Rechnung der Erben 
geltend zu machen. 

(4) unverändert 

(5) unverändert 

20. unverändert 

21. unverändert 
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22. § 60 Nr. 4 wird wie folgt gefaßt: 

„4. gegen den in den letzten fünf Jahren ein Ver-
weis oder eine Geldbuße verhängt oder in den 
letzten fünfzehn Jahren auf Ausschließung 
aus der Patentanwaltschaft oder aus der 
Rechtsanwaltschaft erkannt worden ist." 

23. In § 66 werden nach den Worten „anwesend ist" 
die Worte „oder sich an einer schriftlichen Ab-
stimmung beteiligt" eingefügt. 

24. In § 67 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Beschlüsse des Vorstandes können in 
schriftlicher Abstimmung gefaßt werden, wenn 
kein Mitglied des Vorstandes widerspricht." 

25. § 70a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) § 100 Abs. 1 ist entsprechend anzuwen-
den."  

b) Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden Ab-
sätze 4 bis 6. 

26. In § 76 Abs. 3 werden die Worte „§ 50 Abs. 6" 
durch die Worte „§ 50 Abs. 4" ersetzt. 

27. § 89 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Amtsenthebung und Entlassung des 
patentanwaltlichen Mitglieds" 

b) Folgende Absätze 3 und 4 werden angefügt: 

„(3) Die Landesjustizverwaltung kann einen 
Patentanwalt auf seinen Antrag aus dem Amt 
als patentanwaltliches Mitglied entlassen, 
wenn er durch Krankheit oder Gebrechen auf 
nicht absehbare Zeit gehindert ist, sein Amt 
ordnungsmäßig auszuüben. 

(4) Das Amt eines patentanwaltlichen Mit-
glieds, das zum ehrenamtlichen Richter bei ei-
nem Gericht eines anderen Rechtszuges beru-
fen wird, endet mit seiner Ernennung." 

28. § 96 Abs. 1 Nr. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche 
Mark, ". 

29. In § 100 Abs. 1 werden die Worte „vor dem Land-
gericht und dem Oberlandesgericht" gestrichen. 

30. § 102 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Das ehrengerichtliche Verfahren ist fortzuset-
zen, wenn die Sachaufklärung so gesichert er-
scheint, daß sich widersprechende Entschei-
dungen nicht zu erwarten sind, oder wenn im 
strafgerichtlichen Verfahren aus Gründen 
nicht verhandelt werden kann, die in der Per-
son des Patentanwalts liegen." 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

22. unverändert 

23. unverändert 

24. unverändert 

25. unverändert 

26. unverändert 

27. unverändert 

28. unverändert 

29. unverändert 

30. unverändert 
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Beschlüsse des 6. Ausschusses 

31. unverändert 

32. unverändert 

33. unverändert 

34. unverändert 

35. unverändert 

36. unverändert 

37. unverändert 

Entwurf 

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

„(4) Wird ein ehrengerichtliches Verfahren 
nach Absatz 1 Satz 3 fortgesetzt, ist die Wie-
deraufnahme des rechtskräftig abgeschlosse-
nen ehrengerichtlichen Verfahrens auch zu-
lässig, wenn die tatsächlichen Feststellungen, 
auf denen die Verurteilung oder der Frei-
spruch im ehrengerichtlichen Verfahren be-
ruht, den Feststellungen im strafgerichtlichen 
Verfahren widersprechen. Den Antrag auf 
Wiederaufnahme des Verfahrens kann die 
Staatsanwaltschaft oder der Patentanwalt bin-
nen eines Monats nach Rechtskraft des Urteils 
im strafgerichtlichen Verfahren stellen." 

31. § 123 Abs. 3 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. wenn die Zulassung zur Patentanwaltschaft 
erloschen, zurückgenommen oder widerrufen 
ist (§§ 20 bis 23);". 

32. In § 131 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „seine 
Verfügungen" durch die Worte „ihre Verfügun-
gen" ersetzt. 

33. Die Überschrift des Fünften Abschnitts des Sech-
sten Teils wird wie folgt gefaßt: 

„Das Berufs- und Vertretungsverbot 
als vorläufige Maßnahme" 

34. § 132 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Sind dringende Gründe für die Annahme 
vorhanden, daß gegen einen Patentanwalt auf 
Ausschließung aus der Patentanwaltschaft er-
kannt werden wird, kann gegen ihn durch Be-
schluß ein vorläufiges Berufs- oder Vertretungs-
verbot verhängt werden. § 102 Abs. 1 Satz 1 und 2 
ist nicht anzuwenden." 

35. § 133 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„In der ersten Ladung ist die dem Patentanwalt 
zur Last gelegte Pflichtverletzung durch Anfüh-
rung der sie begründenden Tatsachen zu bezeich-
nen; ferner sind die Beweismittel anzugeben." 

36. § 136 wird folgender Satz angefügt: 

„War der Patentanwalt bei der Verkündung des 
Beschlusses nicht anwesend, ist ihm zusätzlich 
der Beschluß ohne Gründe unverzüglich nach der 
Verkündung zuzustellen." 

37. § 143 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) § 46 Abs. 4, Abs. 5 Satz 3 und 4, Abs. 7 
bis 10 ist entsprechend anzuwenden." 

b) Die Absätze 3 bis 5 werden gestrichen. 
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38. In § 144 a wird folgender Absatz 6 angefügt: 

„(6) Eintragungen über strafgerichtliche Verur-
teilungen oder über andere Entscheidungen in 
Verfahren wegen Straftaten, Ordnungswidrigkei-
ten oder der Verletzung von Berufspflichten, die 
nicht zu einer ehrengerichtlichen Maßnahme 
oder Rüge geführt haben, sowie über Belehrun-
gen der Patentanwaltskammer sind auf Antrag 
des Patentanwalts nach fünf Jahren zu tilgen. Ab-
satz 1 Satz 2, Absatz 2 und 3 gelten entspre-
chend." 

39. § 150 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 werden die Worte „Erlöschens oder 
Zurücknahme" durch die Worte „Erlöschens, 
Rücknahme oder Widerrufs" ersetzt. 

b) Folgender Satz wird angefügt: 

„Wird das Verfahren nach § 123 Abs. 3 Nr. 2 
eingestellt, kann das Gericht dem Patentan-
walt die in dem Verfahren entstandenen Ko-
sten ganz oder teilweise auferlegen, wenn es 
dies für angemessen erachtet."  

40. § 159 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

Die Worte „§ 21 Abs. 1 Nr. 6 zurückgenommen" 
werden durch die Worte „§ 21 Abs. 2 Nr. 5 wider-
rufen" ersetzt. 

41. Die §§ 160, 161, 167 bis 170 werden aufgeho-
ben. 

42. § 172 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Für Bewerber, die die europäische Eignungsprü-
fung für die vor dem Europäischen Patentamt zu-
gelassenen Vertreter bestanden haben, beträgt 
die Frist mindestens acht Jahre." 

43. § 184 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 184 

Ergänzende Vorschriften über den Rechtsschutz 

(1) Verwaltungsakte, die nach diesem Gesetz 
oder nach einer auf Grund dieses Gesetzes erlas-
senen Rechtsverordnung ergehen, können durch 
einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung, über 
den das Oberlandesgericht entscheidet, auch 
dann angefochten werden, wenn es nicht aus-
drücklich bestimmt ist. Der Antrag ist innerhalb 
eines Monats nach der Zustellung des Verwal-
tungsakts zu stellen. Er kann nur darauf gestützt 
werden, daß der Verwaltungsakt den Antragstel-
ler in seinen Rechten beeinträchtige, weil er 
rechtswidrig sei. § 35 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(2) Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung ist 
auch zulässig, wenn ein Antrag auf Vornahme 
eines Verwaltungsakts ohne zureichenden Grund 
innerhalb von drei Monaten nicht beschieden 
worden ist. Der Antrag ist unbefristet zulässig. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

38. unverändert 

39. unverändert 

40. unverändert 

41. unverändert 

42. unverändert 

43. unverändert 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 	Drucksache 11/5264 

Entwurf 

(3) Gegen die Entscheidung des Oberlandesge-
richts ist die sofortige Beschwerde an den Bundes-
gerichtshof zulässig, wenn das Oberlandesgericht 
sie in der Entscheidung zugelassen hat. Das Ober-
landesgericht darf die sofortige Beschwerde nur 
zulassen, wenn es über Rechtsfragen von grund-
sätzlicher Bedeutung entschieden hat. 

(4) Für das Verfahren vor dem Oberlandesge-
richt gelten die §§ 33, 35 bis 37, für das Verfahren 
vor dem Bundesgerichtshof § 38 Abs. 4 bis 6, für 
die Kosten die §§ 152 bis 154 entsprechend." 

Artikel 3 

Änderung des Rechtsberatungsgesetzes 

Das Rechtsberatungsgesetz in der im Bundesge-
setzblatt Teil III Gliederungsnummer 303-12 veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch § 21 des Gesetzes vom 22. Oktober 1987 
(BGB1. I S. 2294), wird wie folgt geändert: 

Artikel 1 § 1 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. Versicherungsberatern für die Beratung und 
außergerichtliche Vertretung gegenüber Ver-
sicherern bei der Vereinbarung, Änderung 
oder Prüfung von Versicherungsverträgen so-
wie bei der Wahrnehmung von Ansprüchen 
aus dem Versicherungsvertrag im Versiche-
rungsfall, ". 

b) Die bisherigen Nummern 2 bis 5 werden Num-
mern 3 bis 6. 

Artikel 4 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land Ber-
lin. 

Artikel 5 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

Artikel 3 

Änderung des Rechtsberatungsgesetzes 

Das Rechtsberatungsgesetz in der im Bundesge-
setzblatt Teil III Gliederungsnummer 303-12 veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch § 21 des Gesetzes vom 22. Oktober 1987 
(BGBl. I S. 2294), wird wie folgt geändert: 

Artikel 1 § 1 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. Versicherungsberatern für die Beratung und 
außergerichtliche Vertretung gegenüber Ver-
sicherern 

a) bei der Vereinbarung, Änderung oder Prü-
fung von Versicherungsverträgen, 

b) bei der Wahrnehmung von Ansprüchen aus 
dem Versicherungsvertrag im Versiche-
rungsfall, ". 

b) unverändert 

Artikel 4 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land Ber-
lin. Rechtsverordnungen, die auf Grund der Bundes-
rechtsanwaltsordnung in der jeweils geltenden Fas-
sung erlassen werden, gelten im Land Berlin nach 
§ 14 des Dritten Überleitungsgesetzes. 

Artikel 5 

unverändert 
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Bericht der Abgeordneten Eylmann und Dr. de With 

I. Zum Beratungsverfahren 

Der von der Bundesregierung eingebrachte Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des Berufsrechts der 
Rechtsanwälte und der Patentanwälte — Drucksache 
11/3253 — wurde vom Deutschen Bundestag in seiner 
113. Sitzung vom 1. Dezember 1988 in erster Lesung 
beraten und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Der Rechtsausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 
46., 47., 49., 50., 51. und 52. Sitzung vom 19. April 
1989, 26. April 1989, 31. Mai 1989, 14. Juni 1989, 
21. Juni 1989 und 14. September 1989 beraten. In der 
50. Sitzung vom 14. Juni 1989 ist ein nichtöffentliches 
Expertengespräch durchgeführt worden. Teilgenom-
men haben Patentassessor Dr. Horst Beutil, Dipl.-Ing. 
Hans Dieter Gesthuysen, Rechtsanwalt Dr. Eberhard 
Haas, Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Knapp und Rechts-
anwalt Dr. Günter Schardey. Einigkeit bestand bei 
den Experten darin, daß der Gesetzentwurf möglichst 
schnell verabschiedet werden solle und dieser Ent-
wurf deshalb nicht alle anstehenden Fragen regeln 
könne. Patentassessor Dr. Beutil trat vor allem für das 
auch mit einer Pe tition verfolgte Ziel ein, daß auch 
Angestellte mit dem Befähigungsnachweis des Pa-
tentassessors in allen Angelegenheiten des gewerbli-
chen Rechtsschutzes besonders vor dem Deutschen 
Patentamt und vor dem Bundespatentgericht grund-
sätzlich jedermann müßten vertreten können. Im übri-
gen sei auf das stenographische Protokoll der 50. Sit-
zung des Rechtsausschusses Bezug genommen. 

Der Rechtsausschuß empfiehlt einstimmig bei Stimm-
enthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN, den Gesetz-
entwurf in der oben wiedergegebenen Ausschußfas-
sung anzunehmen. 

II. Begründung der Beschlußempfehlung 

1. Allgemeines 

Einigkeit bestand im Rechtsausschuß darüber, daß im 
Gesetzentwurf nicht alle bei der Änderung des Be-
rufsrechts der Rechtsanwälte und Patentanwälte an-
stehenden Probleme gelöst werden könnten, weil sich 
andernfalls die Beratungen noch lange hinziehen 
würden. Da aber vor allem die internationale Tätigkeit 
deutscher und ausländischer Anwälte schnell geför-
dert und erleichtert werden sollte, hielt es der Aus-
schuß für vordringlich, zunächst diesen Problemkreis 
sowie eine Reihe weiterer Einzelfragen abschließend 
zu regeln. Kernpunkte der Neuregelungen, die im 
ganzen von allen Fraktionen, lediglich bei Enthaltung 
der Fraktion DIE GRÜNEN, getragen wurden, sind 
die Bestimmungen, wonach 

— ein Anwalt, der in der Bundesrepublik Deutsch-
land eine Kanzlei hat, auch weitere Kanzleien in 
anderen Staaten errichten kann, 

— ein Anwalt, der seine Kanzlei ausschließlich in ei-
nem anderen Staat einrichtet, von den Pflichten 
des § 27 BRAO zu befreien ist, wenn nicht über-
wiegende Interessen der Rechtspflege entgegen-
stehen, 

— ein Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Gemeinschaften, dessen Tätigkeit 
unter § 1 des Rechtsanwaltsdienstleistungsgeset-
zes fällt, berechtigt ist, sich zur Besorgung auf dem 
Gebiet ausländischen und internationalen Rechts 
in der Bundesrepublik Deutschland niederzulas-
sen, wenn er in die zuständige Rechtsanwaltskam-
mer aufgenommen ist, 

— ein Angehöriger eines anderen Staates bei ent-
sprechender Berufsausübung eine auf das Recht 
des Herkunftslandes beschränkte entsprechende 
Berechtigung haben soll, wenn die Gegenseitig-
keit mit dem Herkunftsland verbürgt ist. 

Die im Gesetzentwurf weiter vorgesehenen Änderun-
gen der Bundesrechtsanwaltsordnung beziehen sich, 
in der vom Rechtsausschuß empfohlenen Fassung, vor 
allem auf 

— den Vermögensverfall als weiteren Grund für die 
Versagung der Zulassung, 

— das ärztliche Gutachten im Zulassungsverfahren, 

— die materiellen Voraussetzungen sowie das Ver-
waltungsverfahren bei der Rücknahme und dem 
Widerruf im Zulassungsverfahren, 

— die Stellung des allgemeinen Vertreters eines An-
waltes und eines Abwicklers der Kanzlei, 

— die Begründung bestimmter Pflichten des Rechts-
anwaltes zur Erleichterung der Aufsicht durch die 
Rechtsanwaltskammer, 

— die schriftliche Abstimmung im Vorstand der 
Rechtsanwaltskammer, 

— die Gründe für die Amtsenthebung und die Entlas-
sung auf Antrag eines ehrenamtlichen Richters 
beim Ehrengericht und Ehrengerichtshof, 

— den Höchstbetrag der Geldbuße im ehrengerichtli-
chen Verfahren, 

— die Fortsetzung eines ehrengerichtlichen Verfah-
rens während des Strafverfahrens, 

— die Befristung des Antrages auf gerichtliche Ent-
scheidung und die Zulässigkeit der sofortigen Be-
schwerde gegen Entscheidungen des Ehrenge-
richts an den Bundesgerichtshof bei grundsätzli-
cher Bedeutung der Rechtsfrage. 
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Der Gesetzentwurf sieht weiter entsprechend der Än-
derung der Bundesrechtsanwaltsordnung Anpassun-
gen der Patentanwaltsordnung vor. 

Schließlich wird dem Beschluß des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 5. Mai 1987 — BGBl. I S. 2501 — 
zum Rechtsberatungsgesetz im Gesetzentwurf da-
durch Rechnung ge tragen, daß auch für den Versiche-
rungsberater eine Teilerlaubnis für die Beratung und 
die außergerichtliche Vertretung gegenüber Versi-
cherern in bestimmten Bereichen vorgesehen wird. 

Ein vom Bundesverband der Deutschen Indust rie 
e. V., dem Deutschen Verband der Patentingenieure-
und Patentassessoren e. V. und von der Patentan-
waltskammer vorgelegter Vorschlag, der sich im we-
sentlichen auf eine Änderung des § 155 PatAO be-
zieht, wurde im Ausschuß abgelehnt. Nach eingehen-
den Erörterungen konnte bei den Beratungen dieses 
Gesetzentwurfs keine Einigung erreicht werden, weil 
die Problematik auch in anderem Zusammenhang ge-
sehen werden müsse. Sie soll im Rahmen einer umfas-
senden Reform des Berufsrechts wieder geprüft wer-
den. 

2. Zu den einzelnen Änderungen 

Zur Begründung der einzelnen Vorschriften wird, so-
weit die Annahme in der Fassung des Regierungsent-
wurfs empfohlen wird, auf die Begründung in Druck-
sache 11/3253 Bezug genommen. Die Einzeländerun-
gen im Rechtsausschuß sind jeweils einstimmig bei 
Enthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN empfohlen 
worden, mit Ausnahme der Änderungen zu Artikel 1 
Nr. 22 Buchstabe c und Artikel 2 Nr. 18 Buchstabe b, 
bei denen sich auch die Fraktion der FDP der Stimme 
enthalten hat. Hinsichtlich der vom Rechtsausschuß 
vorgeschlagenen Änderungen ist folgendes zu be-
merken: 

Zu Artikel 1 — Änderung der 
Bundesrechtsanwaltsordnung 

Zu Nummer 3 Buchstabe c — (§ 7 BRAO) 

Der Bundesrat hat zur Änderung des § 7 Nr. 9 und 10 
in seiner Stellungnahme darauf verwiesen, daß es sich 
aus Gründen der Gesetzessystematik empfehle, die in 
§ 3 Nr. 9 des Gesetzentwurfs geregelten Versagungs-
gründe — gerichtliche Vermögensverfügungsbe-
schränkung und Vermögensverfall — in zwei ge-
trennten Nummern (9 und 10) zu regeln, wie dies in 
§ 14 Abs. 2 Nr. 7 und 8 des Entwurfs für den Fall des 
Widerrufs ebenfa lls vorgesehen sei. Damit werde es 
auch in redaktioneller Hinsicht erleichtert, den Versa-
gungsgrund des Vermögensverfalls in die Regelung 
des § 9 Abs. 1 Satz 1 BRAO einzubeziehen. 

Als Folgeänderung wird dann die bisherige Num-
mer 10 des Gesetzentwurfs zu Nummer 11. Die Bun-
desregierung hat diesem Vorschlag zugestimmt, dem 
sich auch der Rechtsausschuß angeschlossen hat. 

Zu Nummer 4 a — neu — (§ 9 BRAO) 

Der Bundesrat hatte in seiner Stellungnahme darauf 
aufmerksam gemacht, daß es eine konsequente Än-
derung des § 9 Abs. 1 Satz 1 BRAO sei, das do rt  gere-
gelte Verfahren auf den Versagungsgrund des Ver-
mögensverfalls zu erstrecken, weil bei allen Entschei-
dungen in Zulassungsverfahren, die eine Wertung er-
fordern, wie in § 7 Nr. 5 bis 8 BRAO, das Gutachten 
des Kammervorstandes nach § 9 Abs. 1 Satz 1 BRAO 
vorrangige Bedeutung habe. Eine Wertung setze aber 
auch die Entscheidung über das Vorliegen des Versa-
gungsgrundes des Vermögensverfalls voraus, der 
durch die Erweiterung des § 7 Nr. 9 BRAO eingeführt 
worden sei. Die Bundesregierung hat der Stellung-
nahme zugestimmt. Der Rechtsausschuß ist den Über-
legungen gefolgt. 

Zu Nummer 11 — (§ 29 a BRAO) 

Durch den vom Rechtsausschuß vorgeschlagenen 
Wortlaut zu § 29 a Abs. 1 BRAO soll klargestellt wer-
den, daß im Gegensatz zu § 29a Abs. 2 BRAO, wo-
nach es möglich sein soll, eine Kanzlei ausschließlich 
in einem anderen Staat einzurichten, also ohne eine 
Kanzlei im Inland zu haben, es § 29a Abs. 1 BRAO 
ermöglicht, neben der Kanzlei im Inland auch weitere 
Kanzleien im Ausland, auch in mehreren anderen 
Staaten, einzurichten oder zu unterhalten. 

Zu § 29 a Abs. 2 BRAO hat der Bundesrat in seiner 
Stellungnahme darauf hingewiesen, daß nach der bis-
herigen Fassung des Gesetzentwurfs möglicherweise 
schon die unverbindliche Absicht, eine Kanzlei aus-
schließlich in einem anderen Staat einzurichten, einen 
Anspruch auf Befreiung von den Pflichten des § 27 
begründe. Deshalb ist die Klarstellung vorgeschlagen 
worden, die die Zustimmung der Bundesregierung 
und des Rechtsausschusses gefunden hat, nach der 
von dem Antragsteller der Nachweis konkreter An-
stalten zur Einrichtung einer Kanzlei im Ausland ge-
fordert werden kann. 

Entsprechend der nunmehr vorgesehenen Möglich-
keit, Kanzleien in mehreren Staaten einzurichten, ist 
auch die Überschrift der Vorschrift zu ändern. 

Zu Nummer 17 — (§ 36a Abs. 3 BRAO) 

Der Bundesrat hat die Ansicht vertreten, daß für die 
Übermittlung von Informationen zur Ermittlung der 
für die Entscheidung erheblichen Tatsachen an die 
zuständige Stelle im Hinblick auf das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung eine bereichsspezifi-
sche Regelung zu schaffen ist. Er hat deshalb mit 
§ 36 a Abs. 3 Satz 1 BRAO eine Regelung vorgeschla-
gen. Die Bundesregierung hat dem Vorschlag zu 
§ 36 a Abs. 3 Satz 1 BRAO zugestimmt, jedoch diesen 
Vorschlag durch einen weiteren Satz 2 ergänzt, weil 
klar zum Ausdruck kommen müsse, daß besondere 
Verwendungsregelungen vorgehen, die der Gesetz-
geber in konkreten Bereichen, in denen die personen-
bezogenen Informationen anfallen, getroffen habe 
(Berufs- oder besondere Amtsgeheimnisse, abschlie- 
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ßende Zweckbindungsregelungen, besondere Über-
mittlungsregelungen). Der Rechtsausschuß hielt die 
Ergänzungen in § 36 a Abs. 3 Satz 1 und 2 BRAO aus 
datenschutzrechtlichen Gründen in diesem Umfang 
für notwendig, vor allem solange das geplante Justiz-
mitteilungsgesetz noch nicht Gesetz geworden ist. 
Diesen Ergänzungen entspricht die vorgeschlagene 
Änderung der Überschrift. 

Zu Nummer 22 Buchstabe c — (§ 53 BRAO) 

Der Bundesrat hat mit Zustimmung der Bundesregie-
rung vorgeschlagen, § 53 Abs. 10 Satz 1 BRAO ge-
genüber dem Gesetzentwurf dahin zu ändern, daß 
dem von Amts wegen bestellten Vertreter zur sachge-
rechten Durchführung seiner Aufgaben ein Recht zum 
Betreten der Kanzleiräume eingeräumt werden soll. 

Die Fraktion der CDU/CSU und die Fraktion der SPD 
im Rechtsausschuß schlossen sich diesen Überlegun-
gen an, weil in der Praxis dieses bisher fehlende Recht 
zu Schwierigkeiten geführt habe und der Gesetzent-
wurf hier insoweit keine Abhilfe schaffe. Der Schutz 
der Mandanten müsse im Vordergrund stehen. Zur 
sachgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben des Ver-
treters könne ein Betreten der Räume des Vertretenen 
notwendig werden. 

Den vom Bundesrat zu § 53 Abs. 10 Satz 5 BRAO ge-
machten Vorschlag hielten die Fraktion der CDU/ 
CSU und die Fraktion der SPD im Rechtsausschuß, 
soweit er die Sicherung des Vergütungsanspruchs be-
zweckt, zwar für gut. Er ging ihnen aber zu weit, weil 
er, worauf auch die Bundesregierung in ihrer Gegen-
äußerung hinweist, die Beteiligten nicht hinreichend 
dazu anhält, eine Vereinbarung zu suchen. Sie schlos-
sen sich deshalb den von der Bundesregierung zu § 53 
Abs. 10 Satz 4 und 5 BRAO vorgesehenen Änderun-
gen an, weil diese Änderungen zunächst klar darauf 
abstellten, daß eine Einigung erzielt werden solle. 

Die Fraktion der FDP hat sich bei der Abstimmung 
über diese Änderungen zu § 53 Abs. 10 BRAO der 
Stimme enthalten. Sie ist der Ansicht, daß die gesetz-
lichen Regelungen zu detai lliert seien. Bei einer Ver-
tretung müsse dem Vertreter so viel Freiheit wie mög-
lich eingeräumt werden. Eine zu starke Katalogisie-
rung von Rechten und Pflichten schaffe Unsicherheit, 
weil sie nicht vollständig sein könne. 

Demgegenüber hielten die Fraktion der CDU/CSU 
und die Fraktion der SPD ein Minimum an Regelun-
gen für nötig. Das gelte für den Fa ll, daß sich die 
Beteiligten über die Höhe der Vergütung und die Si-
cherheit nicht einigen. Sie waren der Ansicht, daß 
durch die vorgesehenen Regelungen nicht zu stark in 
den Handlungsspielraum des Vertreters eingegriffen 
werde. 

Zu Nummer 23 Buchstabe b — (§ 55 BRAO) 

In Übereinstimmung mit dem Vorschlag des Bundes-
rates und der Gegenäußerung der Bundesregierung 
war auch der Rechtsausschuß der Ansicht, daß sich bei 
der Suche nach einem Abwickler ähnliche Schwierig- 

keiten ergeben, wie bei der Suche nach Rechtsanwäl-
ten, die bereit sind, eine Vertretung zu übernehmen. 
Deshalb hat der Rechtsausschuß vorgeschlagen, in 
§ 58 Abs. 3 des Gesetzentwurfs auch auf die Vor-
schriften des § 53 Abs. 5 Satz 3 und 4 BRAO zu ver-
weisen. Die Übernahme der Abwicklungstätigkeit 
solle nur aus wichtigem Grund abgelehnt werden 
können. Der Ausschuß sah diese Verweisung auch als 
eine konsequente Folge der im Gesetzentwurf in § 55 
Abs. 3 BRAO vorgesehenen Verweisung auf § 53 
Abs. 10 BRAO und der Begründung für die Regelung 
zur Entschädigung des von Amts wegen bestellten 
Vertreters als Folge der Pflicht zur Übernahme der 
Vertretung an. 

Zu Nummer 47 (alt, neu Überschrift und Absatz 2) 
— (§ 206 BRAO) 

§ 206 Abs. 1 BRAO trägt gegenüber dem Gesetzent-
wurf der Verabschiedung der Richtlinie des Rates vom 
21. Dezember 1988 über eine allgemeine Regelung 
zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine 
mindestens dreijährige Berufsausbildung abschlie-
ßen, Rechnung. Nach dieser Richtlinie kann zwar der 
Aufnahmestaat den Anwalt, der aus einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften 
kommt und sich in der Bundesrepublik Deutschland 
niederläßt und uneingeschränkt auf deutschen 
Rechtsgebieten tätig sein will, einer Eignungsprüfung 
unterziehen. Sie darf aber nur Sachgebiete des deut-
schen Rechts umfassen. Zur Rechtsbesorgung auf dem 
Gebiet ausländischen und internationalen Rechts ist 
er ohne Einschränkung befugt. Diesem Rechtszustand 
wird mit der von der Bundesregierung vorgelegten 
Neuformulierung nach Auffassung des Rechtsaus-
schusses Rechnung getragen. 

Durch die im Rechtsausschuß einstimmig vorgeschla-
gene Einfügung eines § 206 Abs. 2 BRAO wird dem 
Anliegen Rechnung getragen, auch Angehörige an-
derer Staaten als der EG-Mitgliedstaaten die Befugnis 
zur Rechtsbesorgung auf dem Gebiet des Rechts des 
Herkunftslandes zu geben, wenn die Gegenseitigkeit 
mit dem Herkunftsland verbürgt ist. 

Dadurch, daß der Rechtsausschuß empfohlen hat, 
dem § 206 Abs. 1 BRAO noch einen weiteren Absatz 2 
anzufügen, der sich mit der Niederlassung von Ange-
hörigen anderer Staaten befaßt, war auch die Über-
schrift entsprechend zu ändern. 

Zu Nummer 48 — (Dreizehnter Teil) 

Aus redaktionellen Gründen soll die im Gesetzent-
wurf vorgesehene Überschrift Dreizehnter Teil Ober-
gangs- und Schlußvorschriften durch die Hinzufü-
gung „Erster Abschnitt Übergangsvorschriften" er-
gänzt werden. 
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Zu Artikel 2 — Änderung der 
Patentanwaltsordnung 

Zu Nummer 5 Buchstabe c — (§ 14 PatAO) und 

zu Nummer 6a — neu — (§ 16 PatAO) 

Die Änderung ist eine Folge der vom Bundesrat zu 
Artikel 1 zu Nummer 3 c (§ 7 BRAO) vorgeschlagenen 
Änderungen. Der Rechtsausschuß hat der Ansicht zu-
gestimmt, daß diese entsprechende Änderung wegen 
der Parallelität der Vorschrift in der PatAO erfolgen 
sollte. 

Das gleiche gilt für die Änderung zu Nummer 6 a 
— neu — (§ 16 PatAO) im Vergleich zu Artikel 1 zu 
Nummer 4 a — neu — (§ 9 BRAO). 

Zu Nummer 13 — (§ 32a Abs. 3 PatAO) 

Die Änderung entspricht der Einfügung in Artikel 1 
Nr. 17 zu § 36a BRAO. Die gleiche Begründung, die 
für die Notwendigkeit einer bereichsspezifischen Re-
gelung der Datenübermittlung für die Rechtsanwälte 
gegeben ist, gilt nach der Ansicht des Bundesrates 
und der Bundesregierung, die sich der Rechtsaus-
schuß zu eigen gemacht hat, auch für die Patentan-
wälte. 

Die Ergänzung der Überschrift ist eine Folge der Än-
derung. 

Zu Nummer 18 Buchstabe b — (§ 46 PatAO) 

§ 46 PatAO entspricht der in § 53 BRAO vom Bundes-
rat und von der Bundesregierung gebilligten und er-
gänzten Änderung, die der Rechtsausschuß bei Ent-
haltung der Fraktion der FDP und der Fraktion DIE 
GRÜNEN einstimmig vorgeschlagen hat. Die dort zu 
Artikel 1 Nr. 22 Buchstabe c gegebene Begründung 
gilt nach der Ansicht des Ausschusses ebenfalls für 
Artikel 2 Nr. 18 Buchstabe b (§ 46 Abs. 10 PatAO), so 
daß der Rechtsausschuß sie mit dem gleichen Stim-
menverhältnis empfohlen hat. 

Zu Nummer 19 Buchstabe b — (§ 48 PatAO) 

§ 48 PatAO entspricht § 55 BRAO, so daß auch für die 
Begründung der Bezugnahme in Nummer 19 Buch-
stabe b (§ 48 Abs. 3 PatAO) auf § 46 Abs. 5 Satz 3 und 
4 PatAO auf die entsprechende Begründung und Be-
zugnahme in Artikel 1 Nr. 22 Buchstabe b (§ 55 Abs. 3 
BRAO) zu verweisen ist. Der Rechtsausschuß sah 
diese entsprechende Änderung deshalb als folgerich-
tig an. 

Zu Artikel 3 — Änderung des 
Rechtsberatungsgesetzes 

Zu Buchstabe a — (Artikel 1 § 1 RBerG) 

Die Änderung des Artikels 1 § 1 Abs. 1 Satz 2 RBerG 
im Gesetzentwurf trägt dem Beschluß des Bundesver-
fassungsgerichts vom 5. Mai 1987 (— 1 BvR 981/81 — 
Bd.  75, 284 ff.) Rechnung und gibt Versicherungsbera-
tern die Möglichkeit, eine Teilerlaubnis zur Rechtsbe-
sorgung für Versicherungsnehmer zu erlangen. Der 
Rechtsausschuß hält es für notwendig, klarer als im 
Gesetzentwurf zu formulieren, daß der Versiche-
rungsberater nur insoweit, als es seinem Berufsbild 
entspricht, und nicht unbegrenzt im gesamten Versi-
cherungsfall, tätig sein darf. Der Ausschuß glaubte, 
daß die von ihm empfohlene Trennung zwischen der 
Vereinbarung, Änderung oder Prüfung von Versiche-
rungsverträgen einerseits von der Wahrnehmung von 
Ansprüchen aus dem Versicherungsvertrag im Versi-
cherungsfall andererseits klarstellt, daß der Versiche-
rungsberater in beiden Fällen nur beraten und außer-
gerichtlich vertreten kann. 

Zu Artikel 4 — (Berlin-Klausel) 

Die Erweiterung auf die Rechtsverordnung ergibt sich 
aus der von dem Ausschuß empfohlenen Änderung zu 
Artikel 1 Nr. 47 (§ 206 Abs. 2 BRAO). 

Bonn, den 27. September 1989 

Eylmann 
Berichterstatter 

Dr. de With 




